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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvo rschrift „Büro - und Wohnhaus 
Lange Straße“, IN 230 
Stadtgebiet zwischen Lange Straße, Meinhardshof, Hintern Brüdern und Gördelingerstraße 
 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
"1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und gemäß § 4 a (3) 

BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB und gemäß § 4 a (3) BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind entspre-
chend den Vorschlägen der Verwaltung gemäß den Anlagen 6, 7, und 8 zu behandeln. 

  2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Büro- und Wohnhaus Lange Straße“, IN 230, be-
stehend aus der Planzeichnung, dem zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan mit 
Erläuterungsbericht und den textlichen Festsetzungen, wird in der während der Sitzung 
ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 

 
  3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.“ 
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Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Der Verwaltungsausschuss hat am 15. Juni 2010 beschlossen, dass von den drei eingereichten 
Entwürfen für das Areal der ehemaligen Öffentlichen Bücherei der Entwurf von O.M. Architekten 
realisiert werden soll (Drucksache Nr. 13388/10).  
 
Der Rat hat am 22. Juni 2010 dem Verkauf des entsprechenden Grundstückes Lange Straße/ 
Hintern Brüdern 23 an die Staake GmbH & Co. Objekt BS-Stadtmauer KG zugestimmt (vgl. 
Vorlagen Drucksache Nrn. 13401/10 und 13402/10). 
 
Grundlage des Bebauungsplanes bildet der überarbeitete Entwurf von O.M. Architekten, der in 
den Anlagen 2.01 bis 2.17 dargestellt ist. Der vorliegende Entwurf entspricht nach wie vor der 
für diesen Standort gewünschten hohen städtebaulichen und architektonischen Qualität. Die 
absolute Gebäudehöhe des aktuellen Planungsstands beläuft sich wie bereits in der ersten Of-
fenlage dargestellt auf 25,10 Meter. Dadurch, dass der Bezugspunkt im Straßenraum geändert 
wurde, liegt die relative Gebäudehöhe nunmehr bei 24,35 Meter. Die Gebäudehöhe orientiert 
sich am gegenüberliegenden Großkino. Im rückwärtigen Gebäudebereich bilden die ausgebil-
deten Staffelgeschosse einen Übergang zur Bestandsbebauung. 
 
Das zukünftige Büro- und Geschäftshaus reagiert über eine transparent ausgebildete Erdge-
schosszone mit Außenwirkung auf die bereits vorhandene Freizeitnutzung auf der Nordseite der 
Langen Straße, nämlich Kinos und Gastronomie. Im Erdgeschoss des Büro- und Wohnhauses 
befinden sich an zentraler Stelle ein Saal für Veranstaltungen bis zu 360 Personen und eine 
Gastronomienutzung, die eine offene belebte Fassade mit Ein- und Ausblicken ermöglicht.  
 
Im ersten bis dritten Obergeschoss sind Büroräume geplant, die sich um einen in der Grundflä-
che geschossweise nach oben größer werdenden Innenhof arrondieren. Technik- und Neben-
nutzflächen ergänzen diese Bereiche. 
 
Im vierten und fünften Obergeschoss sind zweigeschossige Maisonnettewohnungen geplant, 
die umlaufende Loggien im Aussenfassadenbereich des vierten Obergeschosses haben, so 
dass im vierten und fünften Obergeschoss ein Fassadenrücksprung entsteht. 
 
Durch den Neubau wird die Innenstadt als Wohnstandort gestärkt. Die geplanten Nutzungen 
des Gebäudes ergänzen die bereits vorhandenen Nutzungen im Quartier. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB entwickelt. 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB, 
und sonstiger Stellen 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 12.11.2010 bis 17.12.2010 durchgeführt. 
 
Die Stellungnahmen sind in der Anlage 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem Vor-
schlag der Verwaltung versehen. 
 
In diesem Zusammenhang wurden keine wesentlichen Konflikte benannt. Der Heimatpfleger der 
Innenstadt macht darauf aufmerksam, dass Vorabausgrabungen erforderlich sind und baubeglei-
tend darauf zu achten ist, dass die Grundwasserstände nicht absinken, um Schäden an den be-
nachbarten Kirchen St. Petri und St. Ulrici-Brüdern zu vermeiden.  Diese Hinweise sind dem Vor-
habenträger bekannt und werden im Rahmen der Bautätigkeit berücksichtigt. 
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Die Braunschweiger Verkehrs-AG bittet um Berücksichtigung der Stadtbahntrasse für die westliche 
Innenstadtstrecke. Dies wurde im Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt, soweit es die bis-
herige Trassengenauigkeit erlaubt. 
 
 
Erneute Beteiligung der Behörden gemäß § 4 a (3) Ba uGB 
 
Die  Behörden wurden am 11. Mai 2012 angeschrieben mit der Bitte sich bis zum 15. Juni 2012 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 4 a (3) BauGB erneut zu äußern. Die einge-
reichten Stellungnahmen werden in Anlage 7 aufgeführt und mit einem Vorschlag der Verwaltung 
versehen.  
 
Der Heimatpfleger der Innenstadt kritisiert den Baukörper des Neubaus hinsichtlich Traufhöhe, 
Ausbildung als Solitärgebäude und Fassadengestaltung. Die einzelnen Kritikpunkte können im 
Rahmen der Abwägung entkräftet werden (vgl. Anlage 7). Ähnliche Kritikpunkte werden von der 
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Ulrici-Brüdern und dem dazu gehörigen Kirchen-
vorstand sowie der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Petri und der evangelisch-
lutherischen Probstei Braunschweig vorgebracht. Von diesen Trägern öffentlicher Belange wurde 
zudem das geplante LED-Board an der Gördelingerstraße gegenüber der Kirche St. Petri kritisiert. 
Diese Werbeanlage für bewegte Bilder ist nur ausnahmsweise zulässig. Sie muss sich in die Fas-
sadengliederung des Gebäudes integrieren. Ein absoluter Ausschluss der Anlage ist aus denkmal-
rechtlicher Sicht nicht zwingend erforderlich. Das Medienboard soll grundsätzlich auf die Achse der 
Celler Straße – Lange Straße ausgerichtet sein. Im Rahmen der Erteilung einer Ausnahme von 
den Festsetzungen wird die konkrete Ausgestaltung der Werbeanlage geprüft. 
  
Die Untere Denkmalschutzbehörde hatte verschiedene Bedenken gegen einzelne Aspekte der 
Planung vorgebracht. Insbesondere die aus Sicht der Unteren Denkmalschutzbehörde mangelnde 
städtebauliche Einbindung des Neubaus, die Gebäudehöhe, die unangemessene Dominanz des 
Bauvolumens und das LED-Board an der Gördelingerstraße werden kritisiert. Diese Kritikpunkte 
werden in der Begründung des Bebauungsplanes behandelt (vgl. Anlage 5).  
 
Die Anregungen bleiben daher unberücksichtigt.  
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 24.Mai 2011 ist die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen und in der 
Zeit vom 03. Juni  bis 04. Juli 2011 durchgeführt worden. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB wurden keine Anregungen 
vorgebracht. 
 
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4 a (3) BauGB 
 
Diese Beteiligung fand vom 15. Mai bis zum 15. Juni 2012 statt. Es wurde eine Stellungnahme 
eingereicht, die das Vorhaben hinsichtlich verschiedener Punkte kritisiert: die fehlende stadtbild-
verträgliche Gestaltung der Architektur innerhalb des historischen Umfelds, hier insbesondere die 
bauliche Höhe, die Unmaßstäblichkeit des Gesamtbaukörpers und die Fassadengestaltung, hin-
sichtlich baugestalterischer Aspekte die Technikaufbauten auf dem Dach des Neubaus und der 
Anschluss des Neubaus an das Bestandsgebäude in der Straße Hintern Brüdern. 
  
Das Stadtbild im Umfeld des geplanten Neubaus wird nicht nur von den beiden historischen Kir-
chenbauten, sondern auch von neueren Baukomplexen wie dem „Meinhardshof“ und dem „Cine-
maxx“ geprägt. Diese städtebaulichen Bezüge werden bei der Konzeption des Neubaus aufge-
nommen (vgl. Ausführungen Anlage 8). Die Höhenentwicklung reagiert differenziert auf die unter-
schiedlichen angrenzenden Stadträume durch die Ausbildung von Staffelgeschossen sowie Vor- 
und Rücksprünge des Baukörpers. Die Materialität des Büro- und Wohnhauses entspringt einer 
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zeitgemäßen baukulturellen Architekturauffassung und fügt sich durchaus in das Umfeld ein. Die 
Dachaufbauten werden einheitlich verkleidet und sind nicht offen sichtbar. Dies wurde vom Archi-
tekten durch mehrere Visualisierungen überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass eine Sichtbarkeit 
der verkleideten Technikaufbauten erst ab einem Abstand von über 200 m vom Gebäude eintritt, 
also nur westlich des Radeklints entlang der Celler Straße möglich ist. 
 
Die vorgebrachten Anregungen bleiben unberücksichtigt, da das Ergebnis eines intensiven Ab-
stimmungsprozesses und die daraus resultierenden Änderungen in die Planung eingeflossen sind.  
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt daher, dem in der Anlage dargestellten Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Büro- und Wohnhaus Lange Straße“, IN 230, mit der zugehörigen Begründung 
und dem zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan als Satzung zu beschließen. 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1:     Übersichtskarte  
Anlage 2:     Vorhaben- und Erschließungsplan mit Erläuterungsbereicht  
Anlage 3 :  Vorhabenbezogener Bebauungsplan / Zeichnerische Festsetzungen mit Planzeichen-

erklärung 
Anlage 4:     Vorhabenbezogener Bebauungsplan / Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 5:     Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 6:     Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) 

BauGB, und sonstiger Stellen  
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden gemäß  

§ 4 a (3) BauGB 
Anlage 8:     Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a 

(3) BauGB   
 
I. A. 
 
gez. 
 
Hornung 





Anlage 1
Stand 31.07.2012, Satzungsbeschluss
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Büro- und Wohnhaus Lange Straße  IN 230
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift








Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße IN 230


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Perspektive Lange Straße          O.M. Architekten


Anlage 2.01


Perspektive Lange Straße







Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße IN 230


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Perspektive Hintern Brüdern          O.M. Architekten


Anlage 2.02


Perspektive Hintern Brüdern







Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße IN 230


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Perspektive Schützenstraße          O.M. Architekten


Anlage 2.03


Perspektive Schützenstraße







IN 230


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Grundriss EG M 1:500          O.M. Architekten


Anlage 2.05
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IN 230


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Grundriss 1.OG M 1:500          O.M. Architekten


Anlage 2.06
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IN 230


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Grundriss 2.OG M 1:500          O.M. Architekten
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IN 230


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Grundriss 3.OG M 1:500          O.M. Architekten


Anlage 2.08
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IN 230


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Grundriss 4.OG M 1:500          O.M. Architekten


Anlage 2.09
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Grundriss 5.OG M 1:500          O.M. Architekten


Anlage 2.10
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Dachaufsicht M 1:500          O.M. Architekten


Anlage 2.11
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße


Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan        Grundriss UG M 1:500          O.M. Architekten
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Bebauungsplan Büro- und Wohnhaus Lange Straße, IN 230  Erläuterung zum Vorhaben, Stand: 31.07.2012 


 Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 
 


 
Erschließung 
 
Die Erschließung der Büroräume erfolgt südlich von der Straße Hintern Brüdern. 
 
Der Zugang zur Gastronomieeinheit erfolgt fußläufig direkt im Nordwesten des Ge-
bäudes vom Kreuzungsbereich Lange Straße / Gördelinger Straße. 
 
Die Erschließung der Wohneinheiten erfolgt über zwei Treppenhäuser, die im Norden 
an der Langen Straße und im Süden Hintern Brüdern ihren jeweiligen Eingangsbe-
reich haben. Auf der Geschossebene werden die einzelnen Wohneinheiten über ei-
nen am Innenhof liegenden Laubengang erschlossen. 
 
Ein drittes Treppenhaus an der Nordfassade im nordöstlichen Bereich dient sowohl 
der internen Verknüpfung der Bürogeschosse als auch als brandschutzrechtlich not-
wendiges Treppenhaus für die Wohneinheiten. 
 
Die notwendige Anlieferungszone ist im östlichen Bereich vorgesehen, dort rückt das 
Gebäude im Erdgeschoss entsprechend von der Fassadenkante der Obergeschosse 
zurück und bildet eine Unterfahrt aus. Die Zufahrten zu dieser Zone erfolgen nur über 
die Lange Straße, Abfahrten erfolgen zur Straße Hintern Brüdern. 
 
Das Grundstück ist aufgrund seiner Lage in der Innenstadt sehr gut durch den öffent-
lichen Personennahverkehr erschlossen. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt süd-
lich des Gebäudes an der Straße Hintern Brüdern, die nächsten Straßenbahn- und 
Bushaltestellen Radeklint und Alte Waage befinden sich jeweils an der Langen Stra-
ße in ca. 100 Meter westlicher und östlicher Entfernung. 
 
Ruhender Verkehr 
 
Im Untergeschoss befinden sich für Anwohner und Büronutzer 87 Stellplätze.  








Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift


Büro- und Wohnhaus Lange Straße IN 230


  Stand: 31.07.2012, Satzungsbeschluss


Vorhaben- und Erschliessungsplan // Lageplan M 1:500 // O.M. Architekten
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Bebauungsplan Büro- und Wohnhaus Lange Straße, IN 230  Textliche Festsetzungen, Stand: 31.07.2012 
Vorgelegt von: carsten meier  architekten stadtplaner Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 


  
 Anlage 4 
 
 
 
 
 


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Büro- und Wohnhaus Lange Straße IN 230 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1.  Kerngebiet 


 
Im Kerngebiet MK sind nach § 7 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) folgende Nut-
zungen zulässig: 
 
 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäu-


de. 
 


 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften und Beherbergungs-
betriebe. 
 


 Vergnügungsstätten mit Ausnahme von 
Spielhallen, Bordellen und bordellartigen 
Betrieben sowie der Wohnungsprostitu-
tion. 
 


 Wohnungen sind bis zu einem Gesamtge-
schossflächenanteil von 50% zulässig. 
Wohnungen sind ab dem 2. Obergeschoss 
aufwärts zulässig.  
 


2. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind 
nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich die Vorhabenträgerin im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 


 
II Höhe baulicher Anlagen 
 
1. Als zulässige Höhe der baulichen Anlagen gilt 


die in der Planzeichnung eingeschriebene 
Gebäudehöhe. Gebäudehöhe im Sinne dieser 
Festsetzung ist die Schnittlinie der Außenflä-
chen der Außenwand mit dem oberen Dach-
abschluss (Attika). Bezugspunkt für die 
Höhenangaben ist der in der Planzeichnung 
bestimmte Höhenbezugspunkt. 


  
2. Die maximal zulässige Höhe der baulichen 


Anlagen darf ausnahmsweise von techni-
schen Anlagen wie z.B. Schornsteinen, Lüf-
tungsanlagen und konstruktiv bedingten Bau-
teilen überschritten werden, soweit die Über-
schreitung nicht mehr als 3,0 m beträgt, sich 
auf einen untergeordneten Teil der Grundflä-
che beschränkt und mindestens 3,0 m von der 


straßenseitigen Außenkante des Dachrandes 
zurückbleibt. Untergeordnete Teile der techni-
schen Dachaufbauten können ausnahmswei-
se bis zu 2,0 m vom Dachrand entfernt ange-
ordnet werden. 
 


3. Die Höhe der Dachfläche darf an keiner Stelle 
höher sein als die Höhe der sie umgreifenden 
Attika. 


 
 Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 


können ausnahmsweise von diesen Festset-
zungen ausgenommen werden, wenn sie op-
tisch hinter der Attika verborgen bleiben. 


 
III Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen 
 
1. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-


chen sind auch Baukörper mit einer Länge 
über 50,0 m zulässig. 
 


2. Im Kerngebiet MK darf im Erd- und ersten 
Obergeschoss aus gestalterischen Gründen 
in mehr als untergeordneter Form um bis zu 
2,0 m von der Baulinie zurückgewichen wer-
den. Ein weitergehendes Zurückbleiben ist im 
Bereich der Ein- bzw. Zugänge oder/und der 
Zufahrts- und Anlieferbereiche zulässig. 
 
Auf die zeichnerisch festgesetzte Baulinie 
muss auch dann gebaut werden, wenn es 
sich um eine Grundstücksgrenze handelt. 


 
 Die Baulinie des 4. und 5. Obergeschoss darf 


für den Dachrand und die Balkone des obers-
ten Geschosses bis an die Baulinie des Erd- 
bis 3. Obergeschosses überschritten werden. 
 


3. Innerhalb der für Stellplätze festgesetzten 
Fläche sind auch überdachte Stellplätze zu-
lässig. 


 
Innerhalb der für Stellplätze festgesetzten 
Fläche ist auch ein eingeschossiges Gebäude 
für die Ver- und Entsorgung zulässig. 


 
IV Grünordnung 
 
1. Baumpflanzungen 


 
Auf den öffentlichen Verkehrsflächen sind 
insgesamt 6 Laubbäume zu pflanzen. Die 
Baumscheiben sind als begrünte Vegetations-
flächen von in der Regel mindestens 2 m Brei-
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te und 9 m2 Fläche je Baum auszubilden und 
nachhaltig gegen Überfahren zu sichern. 


 
2. Pflanzqualitäten und Pflege 


 
Für die Anpflanzungen auf öffentlichen Flä-
chen sind folgende Pflanzqualitäten zu ver-
wenden: 
 
 Für die anzupflanzenden Laubbäume 


Hochstämme mit einem Stammumfang 
von 20 –25 cm. 


 Für die strauchartigen Gehölze zweimal 
verpflanzte Ware, Höhe 40 – 60 cm, im 
Container. 


 
Artbedingte Abweichungen sind möglich. Die 
Pflanzen erhalten eine einjährige Fertigstel-
lungspflege und anschließend eine zweijähri-
ge Entwicklungspflege. 
 


3. Ausführung und Erhalt 
 
Die festgesetzten Anpflanzungen und sonsti-
gen Begrünungen sind fachgerecht auszufüh-
ren, dauerhaft im Sinne der Festsetzungen zu 
erhalten und bei Abgang gleichartig zu erset-
zen. 
 


4. Zeitraum der Pflanzmaßnahmen 
 
Die festgesetzten Anpflanzungen auf öffentli-
chen Verkehrsflächen müssen spätestens ein 
Jahr nach Abnahme der fertiggestellten Ver-
kehrsflächen durchgeführt und abgeschlossen 
sein. 
 


V Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
immissionsschutzgesetzes 


 
1. Im Kerngebiet MK sind passive Schallschutz-


maßnahmen für Aufenthaltsräume nach den 
Bestimmungen für die im Bebauungsplan 
festgesetzten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ und gemäß 
VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und 
deren Zusatzeinrichtungen“ durchzuführen.  


 
2. Von den unter 1. genannten Festsetzungen 


kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass der erforderli-
che Schallschutz auf andere Weise gewähr-
leistet ist.  


 
3. Für Außenwohnbereiche (wie z.B. Terrassen, 


Balkone, Loggien) ist durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass der maßgeben-
de Orientierungswert gemäß DIN 18005 nicht 
überschritten wird. Ein rechnerischer Nach-
weis hierzu ist auf der Grundlage der schall-
technischen Rechenvorschrift RLS-90 „Richt-
linie für den Lärmschutz an Straßen“ vorzule-
gen. 


 


VI Sonstige Festsetzungen 
 


Geh, Fahr und Leitungsrecht 
 
Für die im zeichnerischen Teil mit  bezeich-
nete Fläche wird ein Leitungsrecht zugunsten 
der Träger der Ver- und Entsorgung festge-
setzt.  
 
Für die im zeichnerischen Teil mit  bezeich-
nete Fläche wird ein Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht zugunsten der Allgemeinheit fest-
gesetzt. 
 
 
 


B Örtliche Bauvorschrift  
 
gemäß §§ 80, 84 NBauO in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 
 
 
I Geltungsbereich 
 
Die Gestaltungsvorschriften gelten für den gesamten 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Büro- und Wohnhaus Lange Straße“, 
IN 230. 
 
II Dächer 
 
1. Im Kerngebiet MK sind nur Flachdächer bis 


maximal 6° Neigung zulässig.  
 
III Werbeanlagen 
 
1. Allgemeine Anforderungen 


 
Als Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung 
gelten alle örtlich gebundenen Einrichtungen, 
die der Ankündigung oder Anpreisung oder 
als Hinweis auf Gewerbe und Beruf dienen 
und von allgemein zugänglichen Verkehrs- 
oder Grünflächen aus sichtbar sind. 
 
Hierzu zählen insbesondere Schilder, Be-
schriftungen, Bemalungen, Lichtwerbung, 
Schaukästen, Beklebung und im Schaufenster 
angebrachte Werbeanlagen mit Außenwir-
kung. 
 
Werbeanlagen müssen sich in der Gestaltung, 
insbesondere nach Maßstab, Anordnung, 
Farbgebung und Wirkung, den baulichen An-
lagen unterordnen und in das Straßenbild ein-
fügen. Sie sollen sich aus den liegenden und 
stehenden Elementen und den Öffnungsma-
ßen der Fassade herleiten und in die Gliede-
rung der Fassade einpassen. 
 
Werbeanlagen sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche an der Stät-
te der Leistung zulässig. 
 
Akustische Werbeanlagen sind unzulässig. 
 
Werbefahnen sind unzulässig. 
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Werbeanlagen mit wechselndem (flackern-
dem), sich bewegenden Licht (wie z.B. Licht-
laufanlagen, senkrechte Kletterschriften, 
Blink,- Wechsel- und Reflexbeleuchtung, 
Himmelsstrahler) und mit sich turnusmäßig 
verändernden Werbedarstellungen (wie z.B. 
Prismenwendeanlagen, CityLightBoards, 
Rollbänder, Filmwände, Wandprojektionen, 
LED-Boards) und Bildschirmwerbung sind un-
zulässig, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt wird. 
 
Angestrahlte Werbeanlagen sind unzulässig. 


 
2. Größe und Ausführung der Werbeanlagen 


 
Werbeanlagen an der Fassade sind nur als 
eine Reihung von nichtleuchtenden, selbst-
leuchtenden oder hinterleuchteten Einzel-
buchstaben in schwarzer, aluminium- oder 
edelstahlartiger Farbigkeit zulässig. Die ma-
ximale Buchstabenhöhe beträgt 1,0 m, die 
maximal Gesamtlänge einer Buchstabenreihe 
15,0 m. Sie darf an der Straße Hintern Brü-
dern maximal 24,0 m betragen. 
 
Ausnahmsweise ist entlang der Westfassade 
ein LED-Board für bewegte Bilder, Standbilder 
und Laufschriften mit einer Gesamtgröße von 
maximal 22,5 m2 zulässig, wenn es sich ge-
stalterisch in die Fassadenstruktur integriert.  


 
3. Anzahl und Ort der Werbeanlagen 


 
Auf jeder Gebäudeseite ist jeweils nur eine 
horizontale und parallel zur Fassade ange-
ordnete Werbeanlage im Brüstungsbereich 
des 2. Obergeschosses zulässig. Ausnahms-
weise ist entlang der Nordfassade eine weite-
re Werbeanlage im Brüstungsbereich des 2. 
Obergeschosses zulässig 
  
Je gewerblicher Nutzungseinheit ab dem 2. 
Obergeschoss ist ein Namens- oder Firmen-
schild als Hinweis auf Beruf oder Gewerbe 
ausnahmsweise in der Erdgeschosszone zu-
lässig, wenn es eine maximale Größe von 
0,125 m2 (DIN A3) nicht überschreitet und als 
Bestandteil einer maximal 1,0 m breiten und 
2,2 m hohen Sammelanlage und in unmittel-
barem Zusammenhang mit einem Gemein-
schaftsaufgang angebracht wird. Die Sam-
melanlagen dürfen ausnahmsweise auch au-
ßerhalb der überbaubaren Fläche liegen. 
 
Im Zufahrtsbereich zum Untergeschoss ist ei-
ne Beschilderung für Besucherstellplätze bis 
zu einer maximalen Größe von 1,0 m Breite 
und 0,5 m Höhe parallel zur Fassade zuläs-
sig. 
 
An der Straße Hintern Brüdern ist im Erd- und 
ersten Obergeschoss zusätzlich eine maximal 
20 m2 große zusammenhängende Werbeflä-
che als farbig beschriftete Glasplatte, hinter-
leuchtet und im rechtem Winkel zur Fassade 
ausnahmsweise zulässig, soweit sie in unmit-
telbarer Nähe des Haupteingangs errichtet 
wird. 
 


An der Straße Hintern Brüdern ist zusätzlich 
eine maximal 0,25 m hohe und 4,0 m breite 
Werbeanlage aus hinterleuchteten Einzel-
buchstaben in schwarz, aluminium- oder 
edelstahlfarben ausnahmsweise zulässig, so-
weit sie am straßenseitigen Rand des auskra-
genden Vordaches zum Haupteingang errich-
tet wird. 
 
An der Straße Hintern Brüdern ist zusätzlich 
eine Werbeanlage aus hinterleuchteten Ein-
zelbuchstaben in schwarz, aluminium- oder 
edelstahlfarben ausnahmsweise zulässig, so-
weit sie mit einer maximalen Höhe von 0,7 m 
und einer maximalen Länge von 10,0 m er-
richtet und maximal 1,5 m unterhalb eines 
auskragenden 1. Obergeschosses angebracht 
wird. 
 


4. Ausnahmen 
 
Von den Festsetzungen können Abweichun-
gen zugelassen werden, wenn sonstige öf-
fentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. 


 
Für eine Gesamtdauer von 4 Wochen im Jahr 
können Ausnahmen von den Vorschriften die-
ser Satzung für Werbeanlagen pro Nutzungs-
einheit gestattet werden, soweit es sich um 
Sonderveranstaltungen wie z.B. Festveran-
staltungen oder Stadtfeste handelt. 
 


IV Ordnungswidrigkeiten 
 
1. Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 3 


NBauO, wer vorsätzlich und fahrlässig den 
örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
 


 
 
C Hinweise 


gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 
 
1. Kampfmittel 


 
Im Plangebiet gab es eine Bombardierung im 
2. Weltkrieg. Aus Sicherheitsgründen sind Ge-
fahrenerforschungsmaßnahmen auf Kampf-
mittel durchzuführen. 
Bei Erdarbeiten ist eine baubegleitende 
Überwachung des Erdaushubs auf Kampfmit-
tel mit anschließender Sohlensondierung 
durchzuführen. 
Eine Kampfmittelbeseitigungsbescheinigung 
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Hanno-
ver (LGLN) ist der Stadt Braunschweig, Abt. 
Umweltschutz vorzulegen. 
 


2. Altlasten 
 
Das Planungsgebiet ist nicht altlastenverdäch-
tig. Eine baubegleitende Überwachung des 
Aushubs ist jedoch aufgrund des immer vor-
handenen Restrisikos notwendig. 
 


3. Grundwasserpegel 
 
Im Planbereich befinden sich zwei Grundwas-
sermessstellen. Die Messstellen sind zu er-
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halten oder bei Zerstörung zu ersetzen und 
jederzeit zugänglich zu halten. In Abstimmung 
mit der Unteren Bodenschutzbehörde der 
Stadt Braunschweig ist eine Verlegung ein-
zelner Messstellen auf Kosten der Vorhaben-
trägerin möglich. 
 


4. Denkmalpflege 
 
Eine baubegleitende Überwachung des Aus-
hubs ist notwendig. Ein genauer Plan der Ein-
griffe in den Boden ist der Denkmalschutzbe-
hörde vor Baubeginn vorzulegen. Eine früh-
zeitige Einbindung des Niedersächsischen 
Landesamtes für Denkmalpflege ist zwingend 
erforderlich. Durch eventuell notwendige Aus-
grabungen entstehende Kosten sind von der 
Vorhabenträgerin zu tragen. 


 
5. Hauptversorgungsleitungen 


 
In der Straßenverkehrsfläche verläuft entlang 
der gekennzeichneten Strecke eine Haupt-
entwässerungsleitung. Alle Baumaßnahmen 
im Schutzbereich von beidseitig 3,0 m der Lei-
tung sind mit dem zuständigen Versorgungs-
träger abzustimmen. 


 
6. Vorschriften 


 
Zur Umsetzung der Festsetzungen „Festset-
zungen zum Schutz gegen schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sind folgende 
Grundlagen maßgeblich: 
 
 VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 


Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 1987, 


 DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 1989.  
 


Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen – Bauen – Umwelt“ der Stadt 
Braunschweig, Langer Hof 8, eingesehen 
werden. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 15. Mai 2012 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanzV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 


in der Fassung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830, zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetztes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148) 


 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) 
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S.212) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. BVBl. S. 46) 
 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch § 87 des Gesetzes vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 


 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist 
Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als 
Oberzentrum verbindlich festgelegt.  
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nach-
richtlich als „vorhandener Siedlungsbereich“ dargestellt, weitere Darstellun-
gen enthält das RROP nicht. 


 
2.2 Flächennutzungsplan  


 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt der Flächennutzungsplan 
der Stadt Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 
1978. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung gemischte Bauflächen 
dar. 
 
Der neue Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, die-
ser muss somit nicht berichtigt werden. 


 
2.3 Bebauungspläne 


 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gelten folgende Bebauungs-
pläne: 
IN 79 aus dem Jahr 1963 und  
IN 85 „Meinhardshof West“ aus dem Jahr 1983. 
 
Der Bebauungsplan IN 79 mit seinem Geltungsbereich zwischen der Lange 
Straße / Küchenstraße im Norden, Hintern Brüdern / Schild im Süden, der 
Gördelinger Straße im Westen und der Straße Höhe im Osten, umfasst den 
gesamten derzeitigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes IN 230. 
 
Dieser Bebauungsplan setzt für den geplanten Geltungsbereich eine Ge-
meinbedarfsfläche „Öffentliche Bücherei“ sowie auf großen Bereichen des 
Grundstückes private Freiflächen fest. Diese sind genau auf die Umrisse der 
ehemaligen Bibliotheksgebäude zugeschnitten. 
 
Der Bebauungsplan IN 85 überlagert den Bebauungsplan IN 79 im östlichen 
Bereich der ehemaligen Bücherei mit dem viergeschossigen Gebäude Hin-
tern Brüdern 23. Der Geltungsbereich endet im Westen in der Flucht der 
westlichen Gebäudekante des viergeschossigen Büchereigebäudes. 
 
Er setzt dort ein Kerngebiet mit einer GRZ von 1,0 und einer GFZ von 3,0 
fest. Auf einem nördlichen und einem südlichen Baufeld wird eine vierge-
schossige Bauweise mit einer Gebäudehöhe von 14,00 m festgesetzt, die 
Hintern Brüdern mit einer Baulinie fixiert ist. 
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Insbesondere die Festsetzungen des IN 79, die in einem konkreten Bezug zu 
dem bestehenden Gebäude der ehemaligen Öffentlichen Bücherei stehen, 
behindern jedoch eine sinnvolle neue städtebauliche Entwicklung. 
 


 
3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 


 
Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes IN 230 ist es, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Büro- und 
Wohnhauses auf dem Grundstück der ehemaligen Öffentlichen Bücherei an 
der Langen Straße in Braunschweig zu schaffen.  
 
Im Zuge der Neuerrichtung des Einkaufszentrums Schloss-Arkaden mit der 
rekonstruierten Fassade des ehemaligen Welfenschlosses im Zentrum 
Braunschweigs im Jahr 2007 vereinigte die Stadtbibliothek ihre bisher im 
Stadtgebiet verteilten Zweigstellen zu einer im dortigen städtischen Kulturbe-
reich befindlichen zentralen Bibliothek, die seit der Eröffnung im Juli 2007 ei-
nen deutlichen Besucherzuwachs verzeichnet.  
 
Für das dadurch freigewordene und für eine neue innenstadtrelevante Nut-
zung zur Verfügung stehende Grundstück der ehemaligen Bibliothek wurde 
in einem Ausschreibungsverfahren 2010 ein Käufer gesucht. Die Vorhaben-
trägerin erhielt mit dem vorliegenden Entwurf eines Büro- und Geschäftshau-
ses des Architekturbüros O.M. Architekten aus Braunschweig den Zuschlag. 
 
Im Vorlauf der für den Neubau notwendigen städtebaulichen Neuordnung 
des Areals ist die Erarbeitung dieses projektorientierten vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes nach § 12 BauGB erforderlich, für den die Vorhabenträge-
rin den Antrag auf Aufstellung am 16.07.2010 bei der Stadt Braunschweig 
gestellt hat. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird als Maßnahme der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchge-
führt. 
 
Am 24.08.2010 fasste der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig 
den Beschluss, für die Neubebauung des Geländes der ehemaligen Öffentli-
chen Bücherei den vorhabenbezogenen Bebauungsplan IN 230 „Büro- und 
Geschäftshaus Lange Straße“ aufzustellen. 
 
Das Grundstück befindet sich innerhalb der durch Einzelhandel geprägten 
Innenstadt am Rande des sogenannten Kerntangentenquadrates (Cityring). 
Es liegt gegenüber dem Kinogebäude, das den Stadtbereich Lange Straße 
deutlich aufgewertet hat und insbesondere abends mit der begleitenden 
Gastronomie große Anziehungskraft entfaltet. 
 
Durch einen vollständigen Abriss der vorhandenen Gebäude der ehemaligen 
Öffentlichen Bücherei sowie die Aufgabe der zugehörigen Freiflächen und 
einer folgenden Neubebauung soll ein städtebaulich prägnanter Eingang in 
die City im Kreuzungsbereich Gördelingerstraße/ Lange Straße formuliert 
werden, der mit einem Nutzungsmix aus Büros, Wohnen und Dienstleistung 
bzw. Veranstaltung und/oder Gastronomie einen weiteren hochwertigen 
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Baustein zur Entwicklung des städtischen Gefüges zwischen Radeklint und 
Schlossarkaden bildet. 
 
 


4 Umweltbelange 
 
Das Plangebiet liegt südlich der Langen Straße und wird im Westen begrenzt 
durch die Gördelinger Straße und die daran anschließende Freifläche der 
Petrikirche, im Osten durch die anschließende Bebauung (derzeit Media-
Markt) und im Süden durch die Straße Hintern Brüdern. Die Grenze des Gel-
tungsbereiches verläuft jeweils in der Straßenmitte. Es umfasst die Flurstü-
cke 146/5, 179/4 und 179/10 im Stadtgebiet Braunschweig, Gemarkung In-
nenstadt, Flur 5 und hat eine Größe von ca. 0,4 ha. 
 
Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innen-
entwicklung im Sinne von § 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht ein Bü-
ro- und Wohngebäude mit insgesamt ca. 17.000 m2 BGF vor.  
 
Der Hauptbaukörper beinhaltet auf sechs Geschossen Flächen für eine 
Wohn-, Büro- und Gewerbenutzung. Er gliedert sich vertikal in verschiedene 
Nutzungsbereiche. 
 
Im Erdgeschoss mit einer Geschosshöhe von ca. 4,85 m befindet sich an 
zentraler Stelle ein Veranstaltungsraum für hauptnutzeraffine Veranstaltun-
gen wie bspw. Vortragsreihen, Lesungen oder Konferenzen mit bis zu 360 
Personen. Umgeben ist er von Flächen für Dienstleistungen, Gewerbe oder 
Gastronomie, Hausmeisterdiensten, Nebenräumen und einem TV-Studio. Im 
östlichen Bereich liegt die Ein- und Ausfahrt zu den Stellplätzen im Unterge-
schoss, die von der Straße Hintern Brüdern angefahren wird. 
 
Im ersten bis dritten Obergeschoss sind Büroräume geplant, die sich um ei-
nen in der Grundfläche geschossweise nach oben grösser werdenden In-
nenhof arrondieren. Technik- und Nebennutzflächen ergänzen diese Berei-
che. 
 
Im vierten und fünften Obergeschoss sind zweigeschossige Maisonette-
wohnungen geplant, die umlaufende Loggien im Aussenfassadenbereich des 
vierten Obergeschosses haben, so dass im vierten und fünften Oberge-
schoss ein Fassadenrücksprung entsteht. 
 
Im Anschluss an die südöstlich an das Grundstück angrenzende bestehende 
Bebauung Hintern Brüdern 25 wird ein separater eingeschossiger Baukörper 
realisiert, der eine Müll- und Trafostation aufnimmt.  
 
Andere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die 
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 
werden durch den Bebauungsplan nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die 
Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar. 
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Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
sind somit erfüllt. 
 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt 
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein na-
turschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. 
 
Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rührung stehen, dargelegt. 
 


4.1 Mensch und Gesundheit 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein für die Öffentlichkeit zugängliches 
Gebäude mit einer nutzungsbedingten positiven Auswirkung auf die Bereiche 
Wohnen, Versorgung und Freizeit. Durch den Rückbau der Grünflächen in-
klusive der Sitzbereiche im südwestlichen Bereich entfällt jedoch die Funkti-
on als Raum zur kurzzeitigen Erholung. 
 
Eine Untersuchung des Gebäudes der ehemaligen Öffentlichen Bücherei 
vom 12.10.2010 auf mögliche Gebäudekontaminationen hat ergeben, dass 
im Gebäude einige Stoffe die Einbauklasse Z2 entsprechend der Mitteilun-
gen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) überschreiten und somit 
nach dem Rückbau fachgerecht entsorgt werden müssen. Näheres ist dem 
entsprechenden Bericht des Büros Bernd Ramm zu entnehmen. Der Rück-
bau ist inzwischen erfolgt.  


 
4.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft 


 
Im Geltungsbereich befindet sich eine die ehemalige Öffentliche Bibliothek 
umgebene Grünanlage, die in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
angelegt wurde und somit ca. 40 Jahre alt ist.  
 
Es handelt sich um ein weitgehend versiegeltes Grundstück, die umgebende 
Grünanlage bietet jedoch Lebensraum u.a. für Vögel. Durch den Fortfall der 
Grünanlage im Zuge der Baumaßnahme entfällt dieser Lebensraum. 
 
Eine durchgeführte Bestanderhebung des Großgrüns am 04. Oktober 2010 
hat ergeben, dass innerhalb der bebaubaren Fläche ein Großteil des Baum-
bestandes aufgrund der Art, des Alters, der vermuteten Wurzelausbildung 
oder des Gesundheitszustandes nicht für die Verpflanzung geeignet ist.  
 
Im Bereich der Langen Straße gliedern sechs bestehende Bäume die dortige 
straßenbegleitende Parkplatzreihe. 
 


4.3 Boden 
 
Das Grundstück ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht altlastenverdächtig. 
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Aufgrund der innerstädtischen Lage des Grundstückes liegen aber evtl. Auf-
füllungen vor, die mit Schadstoffen belastet sein können. Im Falle von Bau-
maßnahmen muss damit gerechnet werden, dass Bodenaushub anfällt, für 
den ein geeigneter Entsorgungsweg zu wählen ist.  
 
Das Grundstück liegt in einem Bereich, in dem im 2. Weltkrieg schwere 
Bombardierungen stattfanden. Aus Sicherheitsgründen sind Gefahrenerfor-
schungsmaßnahmen auf Kampfmittel erforderlich. Bei einem Bodenaushub 
ist baubegleitend eine Aushubüberwachung auf Kampfmittel durchzuführen. 
 


4.4  Wasser 
 
Das Grundstück liegt im Einzugsbereich einer sanierungsbedürftigen, groß-
flächigen Grundwasserverunreinigung, die von einer im Bereich Breite Stra-
ße gelegenen Altlast verursacht wird. Im Bereich der ehemaligen öffentlichen 
Bücherei liegen noch Grundwasserbelastungen mit LHKW in der Größenord-
nung von ca. 3.000 ȝg/l (Grundwassermessstelle IN-027) bis 10.000 ȝg/l 
(Abschätzung) vor. 
 
Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 3-4 m. Falls das Bauvorhaben un-
terkellert werden sollte, sind die Tiefbaumaßnahmen so zu planen, dass nicht 
in größerem Umfang ins Grundwasser eingegriffen werden muss (Erstellung 
von Dichtwänden, Injektionssohle o. dgl.). Das geförderte Grundwasser darf 
nur nach vorheriger Aufbereitung/Reinigung in den Regenwasserkanal abge- 
leitet werden. Der Grenzwert für LHKW für den städtischen Regenwasserka-
nal beträgt 20 ȝg/l. Zur Beobachtung der Absenkung müssten von der Vor-
habenträgerin eine oder mehrere Grundwassermessstellen in Richtung auf 
die Schadstoffquelle hin errichtet werden, um evtl. Schadstoffverlagerungen 
oder negative Einflüsse auf die geplanten Sanierungsmaßnahmen der Altlast 
Breite Straße erkennen zu können. Es wird darüber hinaus ein Monitoring 
der Grundwasserstände erforderlich werden, das insbesondere auch die 
Auswirkungen auf die St. Petri-Kirche als sensibles Bauwerk mit umfasst. 
 
Im Bereich des Baugrundstückes befindet sich zur Überprüfung der Grund-
wasserbelastung zwei Grundwassermessstellen, die jederzeit zugänglich zu 
halten sind. Falls bei der Erstellung des Bauvorhabens Grundwassermess-
stellen verlegt werden müssen, ist dies auf Kosten des Bauherrn und in Ab-
stimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde möglich. 
 
Eine zusätzliche Versiegelung bisher unversiegelter Bereiche führt zu einer 
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate, die aufgrund der bereits ho-
hen Versiegelung jedoch gering ist. Wesentliche Änderungen der Grundwas-
sersituation sind daher nicht zu erwarten, ein Eingriff in die Grundwasser-
schichten erfolgt nicht. 
 


4.5  Klima, Luft 
 
Durch die komplette Überbauung des Grundstückes wird das bestehende 
kleinklimatisch wirksame Gehölz entfernt.  
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4.6 Lärm  und andere Immissionen 
 
Das Plangebiet wird hinsichtlich bestehender Immissionen überwiegend 
durch die Lärmarten Verkehrslärm und Gewerbelärm beeinträchtigt. Des 
Weiteren sind durch die geplanten Nutzungen des vorgesehenen Gebäudes 
künftig neu hinzukommende Emissionen durch Verkehrs- und Gewerbelärm 
zu berücksichtigen. 
 
Zur Beurteilung der Geräuschsituation wurde ein schalltechnisches Gutach-
ten erstellt (Akustikbüro Göttingen, schalltechnisches Gutachten Nr. 10484, 
2011) und an die geänderte Planung angepasst (1. Ergänzung zu Nr. 10484, 
März 2012). Die für das Plangebiet zu berücksichtigenden Lärmarten (hier: 
Verkehrs-/Schienen- und Gewerbelärm) sind nach dem Beiblatt 1 der anzu-
wendenden DIN 18005 jeweils separat mit den in der DIN genannten Orien-
tierungswerten zu vergleichen. Genaue Angaben sind dem o.g. Gutachten zu 
entnehmen, hier werden die Themenfelder nur kursorisch wiedergegeben. 
 
Im Plangebiet ergeben sich Lärmpegelbereiche von IV bis V. Demzufolge 
werden entsprechend dieser Außenlärmpegelbereiche Anforderungen an 
den baulichen Schallschutz gemäß DIN 4109 und untergeordneter Vorschrif-
ten (z.B. VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrich-
tungen“) gestellt. 
 
Die Beurteilung des Verkehrs- und Schienenlärms erfolgt gemäß DIN 18005, 
die Ermittlung der Belastung auf Grundlage der schalltechnischen Rechen-
vorschrift RLS-90 „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen“. Der auf das 
Plangebiet einwirkende Verkehrslärm setzt sich aus den Verkehrsmengen 
der umgebenen Straßen zusammen, wobei die nördlich des Plangebiets ver-
laufende Lange Straße gemäß der Verkehrsuntersuchung „Geschäftshaus 
Lange Straße“ des WVI vom Februar 2011 den größten Anteil am Verkehrs-
lärm verursacht. 
 
Gemäß Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung werden die Orientie-
rungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts in der Tagzeit um 5 dB(A) und in der Nachtzeit um 7 dB(A) überschrit-
ten. Vollständigkeitshalber sei an dieser Stelle erwähnt - obwohl für diese 
Planung nicht relevant da nur für Straßenbau geltend -, dass auch die für 
Kerngebiete geltenden Sanierungswerte (VLärmSchRL97, aktueller Stand 
2010) von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts um bis zu 3 dB(A) überschrit-
ten werden.  
 
Der Schienenlärm hingegen unterschreitet deutlich die Orientierungswerte 
um mindestens 16 dB(A). 
 
Die Beurteilung des Gewerbelärms erfolgt gemäß TA Lärm. Demgemäß ist 
für Kerngebiete ein Immissionsrichtwert von 60 dB(A) am Tage und in der 
Nacht von 45 dB(A) einzuhalten. Der hier zu betrachtende Gewerbelärm 
setzt sich aus den Geräuschen der Lieferverkehre und der haustechnischen 
Anlagen sowie den Parkplatzgeräuschen zusammen.  
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Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche durch vorhandene Gewer-
bebetriebe wurden vom Schallgutachter mittels Betriebsbefragungen und 
schalltechnischen Messungen erfasst. Dabei stellte sich heraus, dass das 
Plangebiet vor allem durch die Gewerbegeräusche des östlich angrenzenden 
Parkhauses sowie die zu diesem Gebäude gehörenden lufttechnischen An-
lagen vorbelastet wird, die jedoch weder in der Tag- noch in der Nachtzeit im 
Plangebiet zu Überschreitungen führen. Ebenso werden durch die künftigen 
Gewerbegeräusche des geplanten Vorhabens (Zusatzbelastung) die Immis-
sionsrichtwerte der betroffenen Nachbarschaft sowohl in der Tag- als auch in 
der Nachtzeit unterschritten. 
 
Erst die Betrachtung der Gesamtbelastung durch Gewerbelärm führt an der 
bestehenden Bebauung zu geringfügigen Überschreitungen von 0,2 dB(A) 
bis 0,4 dB(A) in der Nachtzeit. Sofern das Bauvorhaben wie in den Planun-
terlagen beschrieben und die in der 1. Ergänzung zum Schallgutachten zu-
grunde gelegten Randbedingungen umgesetzt werden, können die oben be-
schriebenen geringfügigen Überschreitungen durch eine hochabsorbierende 
Verkleidung der Decke im Bereich der Ein- und Ausfahrt der geplanten Tief-
garage verhindert werden. Eine entsprechende Dokumentation zur Umset-
zung der Randbedingungen - oder aber bei Abweichung von diesen ein 
Nachweis der Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm - ist spä-
testens im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 
 
Die bestehende Lüftungsanlage (Schornsteinzüge) des derzeitigen China-
Restaurants östlich des Geltungsbereiches muss gemäß Nr. 5.5 der TA Luft 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) zum Schutz der geplanten 
Wohn- und Büronutzung vor erheblichen Geruchsbelästigungen durch 
Küchenabdünste soweit erhöht werden, dass ein ungestörter Abtransport mit 
der freien Luftströmung ermöglicht wird. Die Höhe der unmittelbaren Nach-
barbebauung ist hierbei zu berücksichtigen. Alternativ kann die bestehende 
Schornsteinhöhe bestehen bleiben, insofern die beladene Abluft einer aus-
reichend dimensionierten Abluftreinigung zugeführt wird und dadurch nach-
weislich keine erheblichen (Geruchs-) Belästigungen hervorruft. 
 
Spätestens im Baugenehmigungsverfahren ist nachzuweisen, dass auch 
künftig  durch den Betrieb der Schornsteinzüge keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen resultieren. 
 
Der östlich liegende Mediamarkt hat eine Genehmigung für eine Videolein-
wand an der Westseite seiner Fassade. Durch das Heranrücken des Büro- 
und Wohngebäudes kann diese bei Betrieb eine Aufhellung in den geplanten 
Wohnungen verursachen. Hier sind daher ggf. räumliche Anordnungen vor-
zunehmen oder durch andere Maßnahmen (Sichtwand o.ä.) eine Aufhellung 
zu vermeiden. Ein entsprechender Nachweis ist im Baugenehmigungsverfah-
ren zu erbringen. 
 
Der Vorhabenträger wird im Rahmen des Durchführungsvertrages verpflich-
tet, den Nachweis der Unschädlichkeit sowohl der Schornsteinzüge als auch 
der Videoleinwand zu erbringen. 
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4.7  Kulturgüter und sonstige Sachgüter  
 
Im Plangebiet verlief im Hochmittelalter die nördliche Begrenzung des 
Weichbildes Altstadt. Grabungen im benachbarten Packhof-Areal (1978) ha-
ben einen wasserführenden Graben und Fragmente der Stadtmauer der Alt-
stadt ergeben. Auch auf dem Gelände der ehemaligen Öffentlichen Bücherei 
wird man mit einem verfüllten Befestigungsgraben und einer alten Stadt- 
mauer rechnen müssen.  
 
Eine baubegleitende Überwachung ist notwendig und ein genauer Plan der 
Eingriffe in den Boden ist der Denkmalschutzbehörde vor Baubeginn vorzu-
legen. Eine frühzeitige Einbindung der Niedersächsischen Landesanstalt für 
Denkmalpflege ist daher zwingend erforderlich. Durch eventuell notwendige 
Ausgrabungen entstehende Kosten sind von der Vorhabenträgerin zu tragen. 
 
Die benachbarten Kirchen St.-Petri und St.-Ulrici-Brüdernkirche einschließ-
lich Brüdernkloster und Konventsgebäude sind Baudenkmale gemäß § 3 
Nieders. Denkmalschutzgesetz. 
 
 


5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 


 
Das Gebiet wird als Kerngebiet nach § 7 BauNVO festgesetzt, da so auch 
bei späteren Nutzungsänderungen eine angemessene Flexibilität besteht. 
 
Um gleichzeitig den konkreten Projektbezug beizubehalten, wird gemäß 
§ 12 Abs. 3a BauGB festgesetzt, das nur solche Nutzungen zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag ver-
pflichtet. So sind Projektänderungen einvernehmlich möglich, ohne dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan in einem förmlichen Verfahren geändert 
werden muss. 
 
Im Kerngebiet sind entsprechend der überwiegenden und im Innenstadtbe-
reich erforderlichen Nutzungen Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
zulässig.  
 
Auch Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften und Beherber-
gungsbetriebe sind zulässig. Nach dem Zentrenkonzept Einzelhandel ist die-
ser Bereich Vorranggebiet für alle Betriebsformen und Betriebsgrößen. Der 
Fokus ist dabei auf den gehobenen Bedarf gerichtet. Für Einzelhandelsnut-
zungen bestehen demzufolge keine sortimentsbezogenen Einschränkungen. 
 
Um das Freizeitangebot in diesem Bereich der Innenstadt aufzuwerten, sind 
Vergnügungsstätten zulässig.  
 
Ausgenommen hiervon sind jedoch Spielhallen, Bordelle und bordellartige 
Betriebe, da deren Ansiedlung negative Folgen für die städtebauliche Ent-
wicklung des gesamten Umfeldes haben kann. Das Bundesverwaltungsge-
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richt beispielsweise hat hierzu festgestellt, das es einem allgemeinen städte-
baulichen Erfahrungssatz entspricht, das sich solche Ansiedlungen negativ 
auf ihre Umgebung auswirken können. Die Verhinderung dieses sogenann-
ten Trading-Down-Effektes stellt einen besonderen städtebaulichen Grund 
gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO dar. 
 
Wohnungen sind bis zu einem Gesamtgeschossflächenanteil von 50% zu-
lässig, um zur Belebung der Innenstadt nach den Geschäftszeiten beizutra-
gen und ein Angebot für in zunehmendem Maße nachgefragte und notwen-
dige innenstadtnahe Wohnungen zu machen. Diese sind im Kerngebiet ab 
dem 2. Obergeschoss aufwärts zulässig, um sowohl die unteren Ebenen 
ausschließlich für Gewerbe und Büronutzung vorzuhalten als auch eine 
räumliche Nähe der Wohnungen untereinander sicherzustellen. Aus den 
oben genannten Gründen wird für die Wohnnutzungen festgesetzt, dass 
Wohnungsprostitution nicht zulässig ist. 
 


5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 


5.2.1 Grundflächenzahl 
 
Die Grundflächenzahl wird im Gebiet nach § 17 BauNVO mit 1,0 festgesetzt, 
d.h. das gesamte Grundstück darf überbaut werden. 
 


5.2.2 Geschossflächenzahl 
 
Die Geschossflächenzahl wird für das Gesamtgebiet auf 4,5 festgesetzt. 


 
Die Überschreitung der GFZ mit 4,5 im Kerngebiet liegt über der Obergrenze 
nach § 17(1) BauNVO. Die besonderen städtebaulichen Ziele machen diese 
Überschreitung jedoch erforderlich. Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
seinem Beschluss vom 23.01.1997 die städtebauliche Erfordernis als die des 
"vernünftigerweise Gebotenseins" ausgelegt. (4 NB 7.96: Besondere städte-
bauliche Gründe sind gegeben, wenn eine städtebauliche Ausnahmesituation 
vorliegt; sie ,,erfordern" eine Maßüberschreitung, wenn sie diese als vernünf-
tigerweise geboten erscheinen lassen (BVerwG, Beschl. v. 23.1.1997, NVwZ 
1997, 903, 904).)  
 
Bei diesem Projekt ist es gleich in mehrerer Hinsicht gerechtfertigt, die Ober-
grenze zu überschreiten. 
 
Zum einen aus städtebaulich-räumlicher Sicht. Es besteht an dieser expo-
nierten stadträumlichen Lage am erlebbaren Eingang zur Innenstadt die 
städtebauliche Ausnahmesituation eines zu bildenden Stadteingangs im Zu-
sammenwirken mit dem expressiven Kopfgebäude des gegenüberliegenden 
Kinos. Das Raumprofil der Langen Straße wird im Planbereich geprägt durch 
die östlich angrenzende Bebauung mit einer Traufhöhe von ca. 25,90 m über 
dem Niveau der Langen Straße sowie durch die auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite verlaufende Bebauung mit dem Kinokomplex und seinem mar-
kanten Kopfbau als westlichem Endpunkt. Um in Verbindung mit diesem, 
durch Form und Farbigkeit sehr dominant wirkenden Kinogebäude eine Tor-
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situation in die Innenstadt zu generieren, soll im Plangebiet eine in Höhe und 
Baumasse räumliche Signifikanz und korrespondierende Bebauung geschaf-
fen werden. 


 
Das Gebäude geht mit seiner Höhenstaffelung und dem Fassadenrück-
sprung bei ca. 17,3 m Höhe auf das gegenüberliegende Kino mit der First-
höhe von ca. 16,0 m über dem Straßenniveau ebenso ein wie auf die west-
lich liegende Petrikirche, die mit einigem Abstand eine Traufhöhe von ca. 
15 m aufweist. Auch im Straßenraum Hintern Brüdern spiegelt das Gebäude 
mit einem Fassadenrücksprung im 4. Obergeschoss die Traufhöhen der ge-
genüberliegenden Bebauung. Die Baufluchten entlang der drei Straßen wer-
den durch das Gebäude aufgenommen, um die blockhafte städtebauliche Si-
tuation zu komplettieren. Es bindet daher sich trotz der hohen Ausnutzung in 
allen Himmelsrichtungen in das städtische Gefüge ein. 
 
Zum anderen ist es aus städtebaulich-funktionaler Sicht zur Verwirklichung 
der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung einer bevorzugten Innenent-
wicklung anstelle des Verbrauchs bisher nicht bebauter Freiflächen sinnvoll, 
dass innerstädtische Flächen einer intensiven Nutzung zugeführt werden, um 
aufgrund des hohen Grundstückswertes konkurrenzfähig zu den ubiquitären 
Gewerbeansiedlungen der Umlandgemeinden zu sein.  
 
Das städtebauliche Erfordernis, die Ansiedlung hochwertiger Nutzungen zur 
Sicherung qualifizierter, hochwertiger Arbeitsplätze auch in der Innenstadt zu 
ermöglichen, bedingt ebenfalls die Überschreitung der GFZ. Mit der Bereit-
stellung qualitätvollen Wohnraums in der Innenstadt erfolgt insgesamt eine 
Stärkung der Innenstadt, die sich vielfältig auswirken kann. Um dem Bedarf 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung zu tragen, 
werden hier unter dem Aspekt einer nachhaltigen Verwendung von wertvol-
lem innerstädtischem Grund und Boden die Nutzflächen in gebotener Weise 
durch Konzentration optimiert. In diesem Sinne ist auch eine Überschreitung 
der in § 17 BauNVO genannten Höchstwerte erforderlich, um an dieser Stelle 
ein in der Abwägung der Anforderungen optimales Ergebnis zu erzielen. 
 
Die in der BauNVO festgelegte Maßobergrenze für Kerngebiete wurden 
letztmalig 1990 erhöht und berücksichtigt die Entwicklungen insbesondere 
demografischer, energetischer und qualitativer Art der letzten 20 Jahre nicht. 
Zu diesen Entwicklungen gehört z.B. die steigende Anzahl von Singlehaus-
halten, die stärkere Aussenwanddicke oder der steigende Flächenbedarf pro 
Einwohner. Die bestehende Obergrenze entspricht in ihrer Absicht weitest-
gehend dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt, welches 
tendenziell durch die Entwicklung neuer Stadtteile geprägt ist und die Innen-
entwicklung und Nachverdichtung ausser Acht lässt. Dieses Leitbild hat sich 
jedoch mittlerweile, auch im Sinne des Bekenntnisses der Leipzig Charta 
2007 zur europäischen Stadt mit ihrer Dichte und Funktionsmischung, geän-
dert. Die Innenentwicklung im Einklang mit der Notwendigkeit dieser - auch 
unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit - notwendigen Dichte und Funkti-
onsmischung sind daher die städtebaulichen Ziele für die Zukunft. Diese Zie-
le verfolgt auch dieses Projekt. 
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Auch die städtebaulich-ökologische Sichtweise im Sinne einer ressourcen-
schonenden Stadt- und Gebäudeplanung befürwortet ein Überschreiten der 
GFZ. Es ist eine Tatsache, dass insbesondere der energetische Aspekt in 
der derzeitigen Maßobergrenze nicht die Berücksichtigung findet, wie sie die 
Entwicklung der letzten 20 Jahre im Hinblick auf Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit erfordert. Setzt man z.B. zur Berücksichtigung des erhöhten bauli-
chen Wärmeschutzes seit 1990 vereinfachenderweise eine 20 cm stärkere 
Wanddämmung an, so wäre in diesem Gebäude bereits mit einer GFZ-
Erhöhung bis 0,1 zu rechnen. 
 
Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Bauliche Maßnahmen, wel-
che die gutachterlich aufgezeigten Schallimmissionen auf ein verträgliches 
Maß mindern, bieten hier nutzerspezifisch ebenso einen Ausgleich wie es die 
Vorteile einer innenstadtnahen Lage von Wohn- und Arbeitsplätzen mit der 
resultierenden Verringerung von privaten Verkehrsbewegungen und der er-
wähnten Bündelung der Stellplätze gesamtgesellschaftlich tun. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind, mit Ausnahme des Verlustes 
der Grünfläche, nicht zu verzeichnen. Dieser Verlust ist jedoch bedingt durch 
die Bebauung der Grundfläche im Rahmen der zulässigen und festgesetzten 
Grundflächenzahl von 1,0. 
 
Durch das Verkehrsgutachten ist nachgewiesen, dass die durch das Vorha-
ben verursachten Bedürfnisse des Verkehrs in ausreichendem Maße befrie-
digt werden. 
 
Sonstige öffentliche Belange stehen dieser hohen Ausnutzung nicht erkenn-
bar entgegen. 
 


5.2.3 Höhen baulicher Anlagen 
 
Die Höhe wird im Kerngebiet MK mit 25,10 m festgesetzt. Dies entspricht der 
östlichen Nachbarbebauung an der Langen Straße und dient der Ausbildung 
einer Torsituation mittels einer städtebaulichen Masse in Kombination mit 
dem Kinogebäude im Norden. 
 
Um technisch notwendige Dachaufbauten wie Aufzugsüberfahrten, Klima-
technische Geräte und Auslässe etc. auf dem Dach zu ermöglichen, werden 
diese als Ausnahmen zugelassen. Sie dürfen die festgesetzte Höhe auf einer 
untergeordneten Fläche um bis zu drei Metern überschreiten. Damit diese 
dem Blickfeld des Passanten entzogen werden, müssen sie mindestens 3,00 
Meter von der straßenseitigen Außenkante des Dachrandes zurückbleiben, 
untergeordnete Teile der Dachaufbauten an Zwangspunkten, wie z.B. den 
Aufgängen, können ausnahmsweise bis 2,0 m vom Dachrand entfernt ange-
ordnet werden. 
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5.3 Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Im Kerngebiet MK wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Baulinien 
bestimmt, um die geplanten Gebäude in ihrer Konstellation und ihrem Volu-
men sowie ihrem formalen Ausdruck städtebaulich zu fixieren und die Auf-
nahme der entsprechenden Gebäudefluchten der Umgebung zu gewährleis-
ten. 
 
Damit eine städtebaulich notwendige horizontale Fassadengliederung ge-
währleistet ist, werden im Kerngebiet mögliche Rücksprünge von der Baulinie 
im Bereich des Erd- und ersten Obergeschosses in mehr als untergeordneter 
Form um bis zu 2,0 m textlich zugelassen. Zur Umsetzung des projektierten 
Gebäudes ist es zulässig, in einzelnen Bereichen auch weiter hinter der 
Baulinie zurückzubleiben. 
 
Für die beiden obersten Geschosse werden die Gebäudeaußenkanten und 
deren Rücksprünge von der Baulinie durch eine ergänzende, nur für das 4. 
und 5. Obergeschoss geltende Baulinie zwingend festgelegt, um die städte-
baulich gewünschte Höhenstaffelung in Entsprechung der umgebenden Be-
bauung zu gewährleisten. Der Dachrand und die Balkonanlagen des obers-
ten Geschosses dürfen aus gestalterischen Gründen bis an die Baulinie für 
die unteren Geschosse auskragen. 
 
Um eine stadträumlich und städtebaulich wünschenswerte räumliche Dichte 
und die angestrebte Baukontur zu ermöglichen, werden die Regelabstände 
nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) unterschritten.  
 
Es sind im Kerngebiet auch Baukörper mit einer Länge über 50 Metern zu-
lässig, um eine maximale Ausnutzung der innerstädtischen Fläche zu ermög-
lichen und eine geschlossene Bebauung an den Straßenrändern, insbeson-
dere an der Langen Straße, zu erzielen. Dazu ist auf der festgesetzten 
Baulinie auch zu bauen, wenn sie direkt auf einer Baugrenze verläuft. 
 
Um die Ver- und Entsorgung des Gebäudes zu sichern, wird an der Stelle mit 
der höchsten unterirdischen Mediendichte im südöstlichen Bereich des 
Grundstücks ein eingeschossiges Gebäude für Müll und Versorgungseinrich-
tungen planerisch zugelassen.  
 


5.4 Stellplätze und Garagen 
 
In einem Untergeschoss werden 87 Stellplätze realisiert. Weitere 7 Stellplät-
ze befinden sich im Bereich der Zufahrt zum Untergeschoss im südöstlichen 
Teil des Grundstücks. 
 
Die Ein- und Ausfahrt zu den Stellplätzen erfolgt über eine Rampenanlage 
am östlichen Rand des Gebäudes, die von der Straße Hintern Brüdern ange-
fahren wird. 
 
Die Anlieferung erfolgt über eine Zufahrt von der Langen Straße, die Ausfahrt 
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für den Lieferverkehr erfolgt in die Straße Hintern Brüdern.  
 


5.5 Öffentliche Verkehrsflächen 
 


5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
 
Das Grundstück ist aufgrund seiner Lage in der Innenstadt sehr gut durch 
den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. 
 
Eine Bushaltestelle befindet sich im Geltungsbereich direkt südlich des Ge-
bäudes an der Straße Hintern Brüdern, hier halten derzeit die Buslinien 418, 
422, 443, 480, 560 sowie die Metro-Bus-Linien M 11, M 13 und M 16. Diese 
muss im Zuge der Baumaßnahme voraussichtlich verlegt werden. 
 
Die nächsten Straßenbahn- und Bushaltestellen Radeklint und Alte Waage 
befinden sich jeweils an der Langen Straße in ca. 100 Meter westlicher und 
östlicher Entfernung. Sie binden den Geltungsbereich an die Metro-Tram-
Linie M 4, die Metro-Bus-Linien M 11 und M 16 sowie die Buslinien 450, 480 
und 560 an. 
 


5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
 
Das Grundstück wird für die Anlieferung des Gewerbes über die Lange Stra-
ße erschlossen. Gleichzeitig dient die Lange Straße als Einfallstraße in die 
Innenstadt der großräumigen verkehrlichen Einbindung des Grundstückes. 
Im Osten des Geltungsbereiches liegen die Rampen parallel zur bereits be-
stehenden Ein- und Ausfahrt des Parkhauses des Elektro-Fachmarktes. Die 
Stellplätze im Untergeschoss werden über die Straße Hintern Brüdern er-
schlossen, auch die Abfahrt des Lieferverkehrs erfolgt über Hintern Brüdern. 
 
Eine gutachterliche Abschätzung des zukünftigen Verkehrsaufkommens, de-
ren Überlagerung mit den vorhandenen Verkehrsbelastungen im öffentlichen 
Straßenraum sowie die Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqua-
lität unter Einbeziehung der angrenzenden Knotenpunkte wurde erstellt.  
 


5.5.3 Fuß- und Radverkehr 
 
Das Grundstück wird dreiseitig entlang der Straßen Lange Straße, 
Gördelinger Straße und Hintern Brüdern von Fußwegen im unmittelbaren 
Anschluss an die Gebäudekante begleitet und ist so sehr gut in das engma-
schige Fußwegenetz der Innenstadt eingebunden.  
 
Radfahrer werden Hintern Brüdern und in der Gördelinger Straße auf der öf-
fentlichen Verkehrsfläche geführt, im Bereich der Langen Straße existiert ein 
Radweg. 
 
Ebenerdige Eingänge zum Erdgeschossbereich befinden sich an der Langen 
Straße und Hintern Brüdern.   
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5.6 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
 
Die auf dem Grundstück befindlichen Bäume wurden am 04. Oktober 2010 
einer gutachterlichen Betrachtung durch einen Landschaftsarchitekten unter-
zogen. Im Ergebnis des Gutachters zeigt sich, dass ein Großteil des Bestan-
des nicht mit vertretbarem Aufwand verpflanzbar gewesen wäre und eine 
Verpflanzung einzelner, eventuell erhaltenswerter Bäume in der Abwägung 
von Kosten und Nutzen nicht empfehlenswert erschien. 
 
Die bestehenden Bäume im Bereich der Parkbuchten entlang der Langen 
Straße waren nicht Gegenstand der gutachterlichen Betrachtung, da sie nicht 
auf dem späteren Grundstück des Vorhabens liegen. Sie sind aufgrund ihrer 
stadtökologischen Bedeutung und der Gestaltwirkung für den öffentlichen 
Raum zu erhalten und während der Baumaßnahme entsprechend zu schüt-
zen sind. 
 
Aufgrund der Durchführung des Verfahrens nach § 13a BauGB wird von ei-
ner Umweltprüfung sowie einem Umweltbericht gemäß § 13 (3) BauGB ab-
gesehen, ein Ausgleichserfordernis ist somit nicht notwendig, eine Überwa-
chung gemäß § 4 (c) BauGB findet nicht statt.  
 


5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
 
Innerhalb des Plangebietes wird die Immissionsbelastung größtenteils vom 
Straßenverkehrslärm verursacht. Die Immissionsbelastung durch 
Verkehrsgeräusche beträt dabei in der Tagzeit 63 dB(A) bis 70 dB(A) und in 
der Nachtzeit 55 dB(A) bis 62 dB(A) Bei der Ermittlung des maßgeblichen 
Außenlärmpegels können im vorliegenden Fall aufgrund ihrer im Verhältnis 
geringen Geräuscheinwirkungen der Schienen- und Gewerbelärm vernach-
lässigt werden. Unter Berücksichtigung der Tag- und Nachtabstufung von 
Richt- oder Grenzwerten von 10 dB(A) sind somit die Schallimmissionen in 
der Nachtzeit im vorliegenden Fall als belastender als am Tage zu beurteilen. 
Somit ergibt sich gemäß DIN 4109 der maßgebliche Außenlärmpegel aus 
den um 13 dB(A) erhöhten Straßenverkehrsimmissionen zur Nachtzeit. Ent-
sprechend werden folgende Lärmpegelbereiche (LPB) nach DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“, in den Festsetzungen aufgeführt und gekenn-
zeichnet: 
 


Maßgeblicher Außenlärmpegel Lärmpegelbereich 
66 – 70 dB(A) IV 
71 – 75 dB(A) V 


 
Das danach erforderliche resultierende bewertete Bauschalldämm-Maß 
R’w, res (Maß des gesamten Außenbauteils im eingebauten Zustand) ist je 
nach Gebäudenutzung unterschiedlich. Differenziert wird zwischen Aufent-
haltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beherbergungsstät-
ten, Unterrichtsräumen sowie Büroräumen (s. DIN 4109, Tabelle 10). Beson-
dere Anforderungen an das Schalldämm-Maß von Außenbauteilen von 
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Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räu-
men ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet (z.B. Produktionsräume), bestehen nicht.  
Folgende Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben sich aus vorge-
nannten Lärmpegelbereichen (LPB): 
 


LPB R’w, res Wohnräume u.ä. R’w, res Büroräume 
IV 40 dB(A) 35 dB(A) 
V 45 dB(A) 40 dB(A) 


 
Der „Schwachpunkt“ der Fassaden hinsichtlich Schalldämmung sind die 
Fenster. Um die geforderten Schalldämm-Maße einhalten zu können, sind im 
gesamten Plangebiet Fenster mit entsprechender Schallschutzklasse gemäß 
VDI 2719 in Verbindung mit Tab. 10 der DIN 4109 einzubauen. Eine exakte 
Bestimmung der Schallschutzklasse muss im Rahmen der Objekt-/ Baupla-
nung erfolgen, da diese abhängig ist vom Fensterflächenanteil sowie der 
Geometrie der dahinter liegenden Räume. 
 
Fenster werden jedoch nur in geschlossenem Zustand entsprechend ihrer 
Schallschutzklasse wirksam. Gekippte Fenster, egal welcher Schallschutz-
klasse, weisen ein Schalldämm-Maß von nur etwa 15 dB auf. Um einen un-
gestörten Nachtschlaf zu sichern, ist entsprechend ab Immissionswerten von 
45 dB(A) die Lüftung von Schlafräumen bzw. zum Schlafen geeigneten 
Räumen unabhängig von geöffneten Fenstern zu sichern.  
 
Aufgrund des hohen Verkehrslärms und den daraus resultierenden deutli-
chen Überschreitungen der Orientierungswerte gemäß DIN 18005 (65 dB(A) 
tags/ 55 dB(A) nachts) - vor allem an der Nordseite des Plangebäudes  - von 
bis zu 5 dB(A) am Tage und 7 dB(A) in der Nacht, sind ohne Lärmminde-
rungsmaßnahmen uneingeschränkte Außenwohnbereichsnutzungen nicht 
zulässig. Aktive Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzwände oder –
wälle sind aufgrund der gegebenen Situation städtebaulich nicht umsetzbar. 
Gleichwohl können Außenwohnbereiche in den oberen Geschossen durch 
schallschützende Glas- oder Sichtschutzwände realisiert werden. Hierbei 
muss durch einen rechnerischen Nachweis auf Grundlage der 
Rechenvorschrift RLS-90 „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen“ nach-
gewiesen werden, dass durch geeignete Maßnahmen der maßgebende 
Orientierungswert gemäß DIN 18005 nicht überschritten wird. 
 


5.8 Sonstige Festsetzungen 
 
Zur Versorgung der Gebäude mit den notwendigen Medien wird ein Leitungs-
recht in der mit  bezeichneten Fläche zugunsten der Träger der Ver- und 
Entsorgung festgesetzt.  
 
Für die Allgemeinheit wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in dem mit  
bezeichneten Gebiet festgesetzt, um eine entsprechende Nutzbreite des öf-
fentlichen Gehweges zu sichern. 
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5.9 Technische Infrastruktur 
 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über die ausreichend zur Verfügung 
stehenden bestehenden Kanäle. 
 
Die Regenwasserentsorgung der Gebäude erfolgt über die bestehenden An-
schlusskanäle, deren Kapazitäten ebenfalls ausreichend bemessen sind. 
 
Die Versorgungsleitungen für Gas und Wasser laufen entlang der Straßen 
Lange Straße, Gördelinger Straße und Hintern Brüdern. 
 
Die Stromversorgung wird durch den Anschluss an das vorhandene Netz er-
folgen. Eine Trafostation befindet sich unmittelbar südöstlich an das Grund-
stück angrenzend, für die nordwärts verlaufenden Leitungen ist ein Leitungs-
recht unter A VI der textlichen Festsetzungen angeführt.  
 
Das Grundstück ist an das Fernwärmenetz der Stadt Braunschweig ange-
schlossen, die Versorgung erfolgt über die Gördelinger Straße. 
 


5.10 Gestaltungsvorschriften 
 


5.10.1 Geltungsbereich und Anlass 
 
Um in diesem städtebaulich wichtigen Bereich die für das Stadtbild relevan-
ten Themen zu konkretisieren und festzulegen, wird für den gesamten Gel-
tungsbereich eine Gestaltungsvorschrift festgesetzt. 
 


5.10.2 Dächer 
 
Im Kerngebiet MK sind aufgrund der Anpassung des Neubaus an die umge-
bende Bebauung und des großen Volumens des geplanten Gebäudes nur 
Flachdächer mit einer Dachneigung von maximal 6° zulässig. 


 
5.10.3 Werbeanlagen 


 
Um das für den öffentlichen städtischen Raum wichtige Thema der Werbung 
qualitativ zu begleiten, werden Vorgaben für die Art und Anzahl der Werbean-
lagen gemacht. Neben den allgemeinen Anforderungen werden diese nach 
Anzahl und Ort sowie Größe und Ausführung behandelt. Den Festsetzungen 
zu Werbeanlagen liegt ein mit dem Vorhabenträger abgestimmtes Werbekon-
zept zu Grunde. 
 
Im Allgemeinen müssen sich die Werbeanlagen in die Architektur und das 
Straßenbild einfügen, um eine gesamtheitlich und bewusst aufeinander abge-
stimmte Erscheinung des Gebäudes im öffentlichen Raum zu gewährleisten. 
Daher sollen sich die Werbeanlagen aus dem Rhythmus des Fassadenbildes 
entwickeln und schlüssig in die Fassadengliederung einbinden. 
 
Damit die Werbung im direkten Zusammenhang mit dem Werbenden inner-
halb des Vorhabens gesehen wird, ist eine Werbeanlage nur an der Stätte der 
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Leistung und i.d.R. nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. So kann 
zugleich sichergestellt werden, dass die mit einem hohen Aufmerksamkeits-
wert versehene Gebäudefassade nicht für großformatige Werbeanlagen ge-
nutzt wird. 
 
Akustische Werbeanlagen sind unzulässig, da die hiervon ausgehende Ge-
räuschbelästigung nicht in Relation zur geplanten Nutzung des konkreten Vor-
habens an dieser Stelle steht. Gleiches gilt zunächst für Werbeanlagen, die 
mit Lichteffekten oder sich verändernden Darstellungen einhergehen. 
 
Die Werbung soll sich auf einen untergeordneten Bereich der Fassade bezie-
hen, um die Wirkung des Gebäudes und seiner Fassade für den Stadtraum zu 
stärken. Daher wird die Lage der Werbeanlagen im Kern auf den Brüstungs-
bereich des zweiten Obergeschosses begrenzt. Ausnahmen werden für be-
stimmte Bereiche zugelassen, an denen der Hauptzugang des Gebäudes wei-
tere Werbeflächen für die unmittelbare Orientierung im Gebäude sinnvoll er-
scheinen lässt.  
 
Die Art der Werbeanlagen wird auf Einzelbuchstaben mit einer maximalen 
Höhe von 1,0 m begrenzt, deren Reihung maximal 15,0 m, an der Eingangs-
seite auch 24,0 m betragen darf. Abweichend von den übrigen Seiten ist ent-
lang der Langen Straße auch ein weiterer Schriftzug zulässig, da die Lange 
Straße mit ihrer verkehrlichen Prägung und den sonstigen benachbarten Nut-
zungen für einen größeren Anteil an Werbung eignet. 
   
Dieses liegende Format bindet die Werbeanlagen in die horizontale Fassa-
dengliederung ein und bietet ein harmonisches Gesamtbild mit der Architektur, 
in der die Werbeanlage ein abgestimmtes und untergeordnetes, gleichwohl 
aber augenscheinliches Element wird. 
  
Die Werbeanlagen werden in ihrer Ausführung auf nichtleuchtende, selbst-
leuchtende oder hinterleuchtete Buchstaben in schwarzer oder aluminium- 
bzw. edelstahlartiger Farbigkeit festgesetzt, um ein einheitliches und zurück-
haltendes Gesamtbild der Werbung zu erhalten, das einem hohen ästheti-
schen Anspruch an die Materialität im Zusammenspiel mit den Fassadenmate-
rialien folgt. 
 
Um dem Hauptnutzer eine entsprechend dem heutigen Stand der Technik 
mögliche Form der Außendarstellung zu ermöglichen, wird die Installation ei-
nes maximal 22,5 m2 großen LED-Medienboards in der Westfassade aus-
nahmsweise zugelassen. Für den aus dem Medienbereich kommenden 
Hauptmieter ist diese Form der Werbung ein wesentlicher Baustein seiner 
Präsentation. Zur Wahrung des Gesamterscheinungsbild muss sich das LED-
Board angemessen in die Fassadenarchitektur integrieren. 
 
Die gewerblichen Nutzungen ab dem zweiten Obergeschoss aufwärts können 
sich in unmittelbarer Nähe des zu ihnen führenden Gemeinschaftsaufgangs in 
gesammelter Form werblich darstellen. Hierzu sind gestalterisch aufeinander 
abgestimmte Namens- und Firmenschilder von 0,125 m2 (entspricht bspw. 
dem Format DIN A3) je Firmen- oder Büroeinheit innerhalb einer Werbesam-
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melanlage zulässig, die eine Gesamtgröße einer Sammelanlage von 1,0 m 
Breite und 2,2 m Höhe nicht überschreiten. 
 
Weiterhin ist im Zufahrtsbereich des Untergeschosses eine Beschilderung für 
Besucherstellplätze  zulässig. Diese darf parallel zur Fassade und ausnahms-
weise auch außerhalb der überbaubaren Fläche liegen und eine maximale 
Größe von 1,0 m Breite und 0,5 m Höhe aufweisen. 


 
Um in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang an der Straße Hintern Brüdern 
eine ergänzende Beschilderung zur besseren Übersicht zu ermöglichen, ist 
sowohl am Vordach als auch im Bereich des Rücksprunges der Eingangstür-
anlage ergänzende Werbung erlaubt, deren bauliche Ausformulierung aus o.g. 
Gründen vorgegeben wird. Dies gilt in gleicher Weise für die ergänzende 
Werbeanlage im südöstlichen Bereich des Erdgeschosses an der Straße Hin-
tern Brüdern in der Nähe der Wohnungseingänge. 
 


6 Gesamtabwägung 
 


Mit dem Neubau des Büro- und Geschäftshauses Lange Straße soll auf dem 
Grundstück der ehemaligen öffentlichen Bücherei ein für private Nutzungen 
bereitstehendes Gebäude errichtet werden, das zur Belebung der Innenstadt 
über die allgemeinen Ladenöffnungszeiten hinaus beiträgt und somit ein wert-
voller Baustein einer gesamtheitlichen Stadtentwicklung ist. Der sich abzeich-
nende Hauptmieter lässt erwarten, dass das Gebäude insgesamt auch von 
der breiteren Öffentlichkeit frequentiert wird, sodass es einen Beitrag zur Be-
lebung dieses Innenstadtraumes darstellen kann. 
 
Aufgrund der bereits gut erschlossenen Lage, der hohen Ausnutzung des 
Grundstückes und der vielschichtigen Nutzungen wird die wertvolle Ressource 
des innerstädtischen Bodens hier in geeigneter Weise einer weiteren Verwen-
dung zugeführt, die - auch unter Beachtung des Verlustes einer teilweise öf-
fentlich nutzbaren Grünfläche - zu einer insgesamt positiven Bilanz des Pro-
jektes führt. 
 
Aus diesen Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene Planung mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und der Verantwortung ge-
genüber nachfolgenden Generationen vereinbar und gewährleistet eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung. 
 
Insbesondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeits- und 
Wohnverhältnisse und -bedürfnisse, die Weiterentwicklung der Innenstadt als 
attraktiver und lebenswerter Standort, die sozialen, ökonomischen und ökolo-
gischen Bedürfnisse der Bevölkerung sowie die Belange des Umweltschutzes 
miteinander abgewogen worden. 
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 
7.1 Geltungsbereich A 


 
Absolute Werte: 
 
Plangebiet insgesamt 0,62 ha 100 % 
 
Nettobauland 0,38 ha 61 % 
 
Verkehrsflächen 0,24 ha 39 % 
 
 


8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Kosten und Finanzierung 


 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Über-
nahme aller Maßnahmen und Kosten, die Voraussetzung oder Folge des 
Vorhabens sind. Der Stadt Braunschweig entstehen durch die Aufstellung 
und Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes keine Kosten. 
 
 


9 Bodenordnende und sonstige Maßna hmen, für die der Bebauungsplan 
die Grundlage bilden soll 
 
Das Vorhaben kann ohne bodenordnende Maßnahmen gemäß § 45 ff 
BauGB durchgeführt werden.  
 
 


10 Außer Kraft tretende Bebauungspl äne, Beseitigung des Rechtsscheines 
unwirksamer Pläne 
 
Der vorliegende Bebauungsplan IN 230 erfasst mit seinem Geltungsbereich 
Teilflächen der bestehenden, rechtskräftigen Bebauungspläne IN 79 und IN 
85. Die Festsetzungen dieser Bebauungspläne werden mit Rechtskraft des 
Bebauungsplanes IN 230 überplant und treten damit außer Kraft.   








Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 
Vorgelegt von:      carsten meier  architekten stadtplaner 
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 Stand: 31.07.2012 


 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„Büro- und Geschäftshaus Lange Straße“ IN 230  
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4(2) BauGB und sonstigen Stellen in der Zeit vom 12.11.2010 bis 
17.12.2010. 
 
Folgende Behörden und Träger öffentli-
cher Belange sind schriftlich am Verfah-
ren beteiligt worden und haben keine 
Stellungnahme abgegeben oder in einer 
Stellungnahme kein Bedenken geäußert. 
 
AVACON AG 
Braunschweiger Versorgungs-AG 
Deutsche Telekom AG 
Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig 
Polizeiinspektion Braunschweig 
Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig 
SE|BS 
Zweckverband Großraum Braunschweig 
Braunschweig Zukunft GmbH 
Finanzamt Braunschweig-Wilhelmstraße 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die gemachten Stellungnahmen enthalten 
keine Beiträge, die Auswirkungen auf den 
Bebauungsplan haben. 
Die nicht abgegebenen Stellungnahmen ver-
anlassen die Verwaltung zu der Annahme, 
dass der Aufgabenbereich dieser Behörden 
und Träger öffentlicher Belange nicht betrof-
fen ist bzw. die Planung im Einklang mit den 
von diesen Behörden zu vertretenden Be-
langen steht. 
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Stellungnahme 01 
Schreiben der BS|Energy  
vom 06.12.2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


Zur Aufstellung des Bebauungsplanes nimmt 
BS|ENERGY wie folgt Stellung: 
 
Fernwärme: 
Die Fernwärmeversorgung des vorhandenen 
Gebäudes (Bücherei) erfolgte im 
Haubenkanal. 
Dieser Haubenkanal muss für den Neubau 
zurückgebaut/demontiert, und ein möglicher 
Neuanschluss in den geplanten Hausan-
schlussraum verlegt werden. 
Wir beabsichtigen, diesen Bereich wieder mit 
Fernwärme zu versorgen. 
Bitte berücksichtigen Sie die Fernwärme bei 
weiteren Planungen. 
 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie sind für die Festsetzung des Be-
bauungsplanes nicht  relevant. 
Eine Kopie der Stellungnahme sowie der An-
lagen wurde zur Beachtung an den Vorha-
benträger und dessen Architekten sowie zur 
entsprechenden Koordination an die zustän-
dige Dienststelle (Referat 0600) gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 


Stellungnahme 02 
Schreiben der BS|NETZ 
vom 08.12.2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


Zur Aufstellung des Bebauungsplanes neh-
men wir aus Sicht der Braunschweiger Netz-
gesellschaft mit folgenden Sparten wie folgt 
Stellung: 
 
Stromversorgung: 
lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes lN 
230 verlaufen mehrere 0,4 KV Niederspan-
nungs- und 20 KV Mittelspannungsnetzka-
bel. Diese, im Eigentum der Braunschweiger 
VersorgungsAG & Co.KG befindlichen 
Stromversorgungskabel, sind mit einem Lei-
tungsrecht gesichert und im zeichnerischen 
Teil mit "1" dargestellt. Ein 0,4 KV Netzkabel 
verläuft querend durch das Baugrundstück 
zur Straße Hinter der Petrikirche. Diese 
Netzkabel dienen der öffentlichen Stromver-
sorgung.  
Die Stromversorgung für das Bauvorhaben 
kann nicht aus der benachbarten Ortsnetz-
station ,,Hintern Brüdern" erfolgen. Es ist zu 
erwarten, dass die für das Bauvorhaben die-
ser Größe benötigte Leistung nicht mehr zur 
Verfügung gestellt werden kann. Der lst-
Zustand gewährleistet derzeit noch die erfor-
derliche (n-1) Reserve. Für die Stromversor-
gung des Bauvorhabens ist eine Station im 
Neubau empfehlenswert. Eine freie und nicht 
überbaute Trasse zur Heranführung der 
Netzkabel ist zum Anschluß einer neuen Sta-
tion notwendig. Der Platzbedarf für eine Sta-


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie sind für die Festsetzung des Be-
bauungsplanes nicht relevant. 
Soweit die Verlegung querender Versor-
gungskabel im Zuge der Baumaßnahme er-
forderlich wird, erfolgt hierzu eine Abstim-
mung mit dem Versorgungsträger im Rah-
men der Bauvorbereitung. 
Eine Kopie der Stellungnahme sowie der An-
lagen wurde zur Beachtung an den Vorha-
benträger und dessen Architekten gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sicherung der Stromversorgung erfolgt 
durch direkte Abstimmung zwischen dem 
Vorhabenträger und der BS|Netz. Im östli-
chen Geltungsbereich ist eine Fläche mit ei-
nem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Guns-
ten der Träger der Ver- und Entsorgung fest-
gesetzt, die die Errichtung einer Station pla-
nungsrechtlich erlaubt. 
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tion richtet sich nach den Leistungsanforde-
rungen für das Bauvorhaben. 
 
Wasserversorgung: 
Die Versorgung des geplanten Büro- und 
Geschäftshauses mit Wasser kann aus dem 
vorgelagerten Netz erfolgen. Eine quantitati-
ve Aussage ist nach Angabe des Anschluss-
bedarfs möglich.  
In der Straße ,,Hintern Brüdern" queren je 
eine Gas- und Wasserleitung den einge-
zäunten Baubereich und berühren die ge-
plante Lager-/Aufstellfläche. Eine daraus fol-
gende Beeinträchtigung des Netzbetriebes 
ist zurzeit nicht erkennbar.  
Für die Anlagen der Wasserversorgung bit-
ten wir um eine Eintragung von Dienstbarkei-
ten für die Braunschweiger Versorgungs AG 
& Co.KG. 
 
Gasversorgung: 
Eine Versorgung des Büro- und Geschäfts-
gebäudes aus dem vorgelagerten Gasver-
sorgungsnetz ist grundsätzlich möglich. Da 
das Plangebiet innerhalb der Fernwärme-
ausbauzone liegt, sollte eine Wärmeversor-
gung unter diesen Gesichtspunkten berück-
sichtigt werden. 
Für die Anlagen der Gasversorgung bitten 
wir um eine Eintragung von Dienstbarkeiten 
für die Braunschweiger Versorgungs AG & 
Co.KG. 
 
Betriebstelefon: 
Auf dem Grundstück befinden sich die Steu-
er- und Betriebstelefonkabel 1253, 1485 und 
1486. Für diese Anlagen bitten wir um eine 
Eintragung von Dienstbarkeiten für die 
Braunschweiger Versorgungs AG &Co.KG. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die geforderten Dienstbarkeiten für die Was-
ser-, Gas- und Betriebstelefonversorgung 
werden eingetragen. 
Die Stellungnahme enthält keine weiteren 
Beiträge, die Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan haben. 
 


Stellungnahme 03 
Schreiben des Heimatpflegers Innenstadt 
vom 14.12.2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


Als Heimatpfleger der Innenstadt nehme ich 
zu dem Projekt wie folgt Stellung: 
 
1. Wie schon auf Seite 8 des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans aufgeführt, ist mit 
archäologischen Bodenfunden zu rechnen. 
Es sind daher Vorabausgrabungen dringend 
erforderlich. 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie sind für die Festsetzung des Be-
bauungsplanes nicht  relevant. 
Der Vorhabenträger steht im Kontakt zur 
Denkmalschutzbehörde, es hat bereits im 
Vorfeld diesbezüglich klärende Gespräche 
gegeben. Im Ergebnis wurde festgehalten, 
das aufgrund der nur bedingt bodeneingrei-
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2. Ganz in der Nähe stehen die beiden Kir-
chen St. Petri und St. Ulrici-Brüdern. Es sind 
Baudenkmäler von hohem Rang. Es ist bau-
begleitend darauf zu achten, dass die 
Grundwasserstände nicht absinken. Auch 
muss auf evtl. Schäden am Mauerwerk 
(Senkungen) geachtet werden. 
 
3. Die Steinmetzarbeiten (Köpfe), die in der 
alten Öffentlichen Stadtbücherei an der 
Wand angebracht waren, sollten im Neubau 
einen Platz finden. 


fenden Baumaßnahme keine archäologische 
Vorabausgrabung notwendig wird, eine bau-
begleitende Überwachung ist hingegen not-
wendig. 
 
Die Grundwasserthematik ist dem Vorhaben-
träger bekannt und wird von ihm im Rahmen 
der Baumaßnahme berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Der Wunsch wird an den Vorhabenträger 
weitergegeben.  
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 
 


Stellungnahme 04 
Schreiben der Braunschweiger Verkehrs-
AG 
vom 09.12.2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


Wir bitten [...] um Berücksichtigung folgender 
Anmerkungen: 
Im Jahre 2001/2002 endeten Planungen zu 
einer Stadtbahnstrecke zur Erschließung der 
westlichen Innenstadt von der Langen Stras-
se über die Gördelingerstraße zum Friedrich-
Wilhelm-Platz in der Entwurfsphase. Die 
Planungen wurden seinerzeit ohne weiteren 
Abschluss auf einem mit der Stadt Braun-
schweig abgestimmten Zwischenstand ein-
gefroren und sind seither unserseits nicht 
weiter bearbeitet worden. Der letzte uns vor-
liegende Planungstand sieht vor, im Knoten 
Gördelingerstraße / Lange Straße die Stadt-
bahn auf einem besonderen Bahnkörper in 
Mittellage zu führen, mit entsprechenden 
Breitenauswirkungen bis in die Nebenanla-
gen. 
Wir gehen davon aus, dass diese Planungen 
in Ihrem B-Plan Berücksichtigung gefunden 
haben, was aber für uns nicht konkret nach-
prüfbar ist. Einen Planausschnitt mit dem 
letzten Planungsstand haben wir in der An-
lage beigefügt und bitten um Prüfung, ob 
insbesondere im Bereich der Gehwegfüh-
rung auf der östliche Seite Konflikte zwi-
schen den Planungen bestehen. 
Es sollte in jedem Falle gewährleistet sein, 
dass die Verkehrsräume für einen besonde-
ren Bahnkörper in Straßenmittellage freige-
halten werden. 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans ist so for-
muliert, dass eine Realisierung der Stadt-
bahntrasse in der Gördelingerstraße möglich 
bleibt.  
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In der Straße Hintern Brüdern befindet sich 
eine Bushaltestelle, die von mehreren Busli-
nien bedient wird. Sowohl in der Bauphase 
als auch im Endzustand muss diese aufrecht 
erhalten bleiben. 


 
Die Bushaltestelle bleibt dauerhaft erhalten, 
sie wird im Zuge des Bauvorhabens gering-
fügig verlegt. 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 


Stellungnahme 05 
Schreiben des Einzelhandelsverbandes 
Harz-Heide e.V. 
vom 17.12.2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


[...] und dürfen zu dem Planvorhaben folgen-
des ausführen: 
Ausweislich der Begründung zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan (mit Gestal-
tungsvorschrift) Büro- und Geschäftshaus 
Lange Straße (IN 230) mit Stand vom 
12.11.2010 ist es Ziel des Planvorhabens, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Neubau eines Büro- und Geschäftshau-
ses auf dem Grundstück der ehemaligen Öf-
fentlichen Bücherei in der Langen Straße in 
Braunschweig zu schaffen, wobei durch ei-
nen vollständigen Abriss der vorhandenen 
Gebäude der ehemaligen Öffentlichen Bü-
cherei und einer folgenden Neubebauung ein 
städtebaulich prägnanter Eingang in die City 
im Kreuzungsbereich Gördelingerstraße / 
Lange Straße entstehen soll, „der mit einem 
Nutzungsmix aus Büro, Wohnen und Ge-
werbe sowie der neuen Spielbank einen wei-
teren hochwertigen Baustein zur Entwicklung 
des städtischen Gefüges zwischen Radeklint 
und Schlossarkaden bildet.“ 
 
Wie der Einzelhandelsverband erst jüngst im 
Zuge der Diskussionen um das Postareal 
gegenüber der Verwaltung und dem Rat der 
Stadt Braunschweig deutlich gemacht hat, 
steht er zu den gemeinsam mit den übrigen 
beteiligten Akteuren erarbeiteten Inhalten 
des Zentrenkonzepts Einzelhandel sowie 
des Standortkonzepts Zentrale Versor-
gungsbereiche. 
 
Da die vorgesehene Einzelhandelsnutzung 
in dem hier zur Beurteilung stehenden Plan-
vorhaben den Vorgaben der genannten Kon-
zepte nicht entgegensteht, haben wir gegen 
die einzelhandelsrelevanten Festsetzungen 
des Planvorhabens keinerlei Einwendungen. 
 
Als kritisch betrachten wir allerdings die mit 
nicht unerheblichem Flächenpotenzial im 
ersten und zweiten Vollgeschoss vorgese-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 22.03.2011 hat die Vor-
habenträgerin der Stadt Braunschweig mit-
geteilt, dass die Nutzung der konzessionier-
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hene Nutzung durch eine vom Land Nieder-
sachsen konzessionierte Spielbank. 
 
Es entspricht nämlich einem – wie es das 
Bundesverwaltungsgericht beispielsweise im 
Beschluss vom 04.09.2008 (BVerwG 4 BN 
9.08) betont – allgemeinen städtebaulichen 
Erfahrungssatz, dass sich Vergnügungsstät-
ten negativ auf ihre Umgebung auswirken 
können. Die Verhinderung dieses sogenann-
ten trading-down-Effekts stellt einen beson-
deren städtebaulichen Grund im Sinne des § 
1 Abs. 9 BauNVO dar, der den Ausschluss 
derartiger Vergnügungsstätten rechtfertigen 
kann (BVerwG, Buchholz 406.11 § 34 
BauGB Nr. 172; Buchholz 406.12 § 1 
BauNVO Nr. 15; Buchholz 310 § 47 Nr. 116). 
 
Die Feststellung, dass sich Vergnügungs-
stätten zumindest wenn sie in einem Gebiet 
gehäuft vorhanden sind, negativ auf ihre 
Umgebung auswirken (BVerwG, Buchholz 
406.11 § 34 BauGB Nr. 172), erlaubt nicht 
den Rückschluss, dass nur eine oder wenige 
Spielhallen keine solchen Auswirkungen ha-
ben können (BVerwG, Beschluss vom 
04.09.2008, Az.: BVerwG 4 BN 9.08). 
 
Zweifellos handelt es sich auch bei einer 
konzessionierten Spielbank um eine Ver-
gnügungsstätte, die nicht losgelöst, sondern 
in Zusammenschau mit den umliegenden 
Spielstätten im Hinblick auf mögliche Auswir-
kungen hinsichtlich eines trading-down-
Effekts untersucht werden muss. Nur bei auf 
belastbaren Daten erfolgender Feststellung 
der Unschädlichkeit sollte die Festsetzung 
der Spielbank aus hiesiger Sicht erfolgen 
können. Diese Unschädlichkeit muss gutach-
terlich geprüft werden, bevor entsprechende 
Festsetzungen erfolgen können. Ohne eine 
solche Überprüfung ist die Festsetzung einer 
Spielbank aus den von hier aus vertretenen 
Interessen abzulehnen. 


ten Spielbank entfällt. Es sind nunmehr Bü-
ro- oder Wohnflächen vorgesehen. 
 
Nach den textlichen Festsetzungen zum Be-
bauungsplan sind zudem Spielhallen, Bor-
delle oder bordellartige Betriebe nicht zuläs-
sig. Die Gefahr eines trading-down-Effekts 
wird daher nicht erkannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 


 








Verfahrensstand:    Satzungsbeschluss 
Vorgelegt von:      carsten meier  architekten stadtplaner 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„Büro- und Wohnhaus Lange Straße“ IN 230 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4a (3) BauGB und sonstigen Stellen in der Zeit vom 15.05.2012 bis 
05.06.2012. 
 
Folgende Behörden und Träger öffentli-
cher Belange sind schriftlich am Verfah-
ren beteiligt worden und haben keine 
Stellungnahme abgegeben oder in einer 
Stellungnahme keine Bedenken geäußert. 
 
EON AVACON AG 
Braunschweiger Versorgungs-AG 
en|bs  
Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig 
Polizeiinspektion Braunschweig 
Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig 
SE|BS 
Zweckverband Großraum Braunschweig 
Braunschweig Zukunft GmbH 
Finanzamt Braunschweig-Wilhelmstraße 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die gemachten Stellungnahmen enthalten 
keine Beiträge, die Auswirkungen auf den 
Bebauungsplan haben. 
Die nicht abgegebenen Stellungnahmen ver-
anlassen die Verwaltung zu der Annahme, 
dass der Aufgabenbereich dieser Behörden 
und Träger öffentlicher Belange nicht betrof-
fen ist bzw. die Planung im Einklang mit den 
von diesen Behörden zu vertretenden Be-
langen steht. 
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Stellungnahme 01 
Schreiben der BS|Energy  
vom 24.05.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Zur Aufstellung des Bebauungsplanes nimmt 
BS|ENERGY wie folgt Stellung: 
 
Fernwärme: 
Wir beabsichtigen das Objekt mit Fernwärme 
zu versorgen und freuen uns über eine An-
frage unter Angabe des geplanten An-
schlusswertes. 
 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie sind für die Festsetzung des Be-
bauungsplanes nicht relevant. 
Eine Kopie der Stellungnahme sowie der An-
lagen wurde zur Beachtung an den Vorha-
benträger und dessen Architekten gegeben. 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 


Stellungnahme 02 
Schreiben der Braunschweiger Verkehrs-
AG 
vom 04.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Wir haben bereits mit Schreiben vom 
09.12.2010 unsere Anmerkungen zur o.g. 
Planung dargelegt. Diese gelten in unverän-
derter Form noch immer. 
 
(Stellungnahme v. 09.12.2010 zur Kenntnis: 
Wir bitten [...] um Berücksichtigung folgender 
Anmerkungen: 
Im Jahre 2001/2002 endeten Planungen zu 
einer Stadtbahnstrecke zur Erschließung der 
westlichen Innenstadt von der Langen Stras-
se u�ber die Gördelingerstraße zum Fried-
rich-Wilhelm-Platz in der Entwurfsphase. Die 
Planungen wurden seinerzeit ohne weiteren 
Abschluss auf einem mit der Stadt Braun-
schweig abgestimmten Zwischenstand ein-
gefroren und sind seither unsererseits nicht 
weiter bearbeitet worden. Der letzte uns vor-
liegende Planungstand sieht vor, im Knoten 
Gördelingerstraße / Lange Straße die Stadt-
bahn auf einem besonderen Bahnkörper in 
Mittellage zu führen, mit entsprechenden 
Breitenauswirkungen bis in die Nebenanla-
gen. 
Wir gehen davon aus, dass diese Planungen 
in Ihrem B-Plan Berücksichtigung gefunden 
haben, was aber für uns nicht konkret nach-
prüfbar ist. Einen Planausschnitt mit dem 
letzten Planungsstand haben wir in der An-
lage beigefügt und bitten um Prüfung, ob 
insbesondere im Bereich der 
Gehwegfu�hrung auf der östliche Seite Kon-
flikte zwischen den Planungen bestehen. 
Es sollte in jedem Falle gewährleistet sein, 
dass die Verkehrsräume für einen besonde-
ren Bahnkörper in Straßenmittellage freige-
halten werden. 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans ist so for-
muliert, dass eine Realisierung der Stadt-
bahntrasse in der Gördelingerstraße möglich 
bleibt.  
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In der Straße Hintern Bru�dern befindet sich 
eine Bushaltestelle, die von mehreren Busli-
nien bedient wird. Sowohl in der Bauphase 
als auch im Endzustand muss diese aufrecht 
erhalten bleiben.) 


 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 


Stellungnahme 03 
Schreiben der SE|BS 
vom 08.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Für die Entwässerungsanlagen des Gebäu-
des ist zu gegebenem Zeitpunkt ein Entwäs-
serungsantrag zu stellen. 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie sind für die Festsetzung des Be-
bauungsplanes nicht relevant. 
Eine Kopie der Stellungnahme wurde zur 
Beachtung an den Vorhabenträger und des-
sen Architekten gegeben. 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 


Stellungnahme 04 
Schreiben der BS|NETZ 
vom 12.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Zur Aufstellung des Bebauungsplanes neh-
men wir aus Sicht der Braunschweiger Netz-
gesellschaft mit folgenden Sparten wie folgt 
Stellung: 
 
Stromversorgung: 
lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes lN 
230 verlaufen mehrere 0,4 KV Niederspan-
nungs- und 20 KV Mittelspannungsnetzka-
bel. Diese, im Eigentum der Braunschweiger 
VersorgungsAG & Co.KG befindlichen 
Stromversorgungskabel, sind mit einem Lei-
tungsrecht gesichert. Sie dienen der öffentli-
chen Stromversorgung.  
 
Im Vorfeld erfolgt eine Baufeldfreimachung 
für den geplanten Stadthausbau seitens der 
BS|NETZ GmbH. Die Netzkabel werden in 
Absprache mit O.M. Architekten in eine neue 
Trasse im öffentlichen Bereich verlegt. 
 
Planungsabsichten: 
In das Büro/Wohnhaus wird eine Ortsnetz-
station zur Stromversorgung integriert. Dies 
ist in den Planungen von O.M. Architekten 
berücksichtigt. Dieser Stationsort ist im Be-
bauungsplan festzusetzen. 
 
Gas- und Wasserversorgung: 
Gegenüber unserer Stellungnahme vom De-
zember 2010 haben sich durch die Änderun-


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie sind für die Festsetzung des Be-
bauungsplanes nicht relevant. 
 
Soweit die Verlegung querender Versor-
gungskabel im Zuge der Baumaßnahme er-
forderlich wird, erfolgt hierzu eine Abstim-
mung mit dem Versorgungsträger im Rah-
men der Bauvorbereitung. 
 
Eine Kopie der Stellungnahme sowie der An-
lagen wurde zur Beachtung an den Vorha-
benträger und dessen Architekten gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sicherung der Stromversorgung für das 
Objekt erfolgt durch direkte Abstimmung zwi-
schen dem Vorhabenträger und der BS|Netz. 
Im östlichen Geltungsbereich ist eine Fläche 
mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu 
Gunsten der Träger der Ver- und Entsorgung 
festgesetzt, die die Errichtung einer Station 
planungsrechtlich erlaubt. Auf die ausdrück-
liche Festsetzung einer Fläche für Versor-
gungsanlagen kann daher verzichtet werden. 
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gen des B-Planes keine neuen Aspekte er-
geben. 
(Stellungnahme v. 12.2010 zur Kenntnis: 
Die Versorgung des geplanten Büro- und 
Geschäftshauses mit Wasser kann aus dem 
vorgelagerten Netz erfolgen. Eine quantitati-
ve Aussage ist nach Angabe des Anschluss-
bedarfs möglich.  
In der Straße ,,Hintern Brüdern" queren je 
eine Gas- und Wasserleitung den einge-
zäunten Baubereich und berühren die ge-
plante Lager-/Aufstellfläche. Eine daraus fol-
gende Beeinträchtigung des Netzbetriebes 
ist zurzeit nicht erkennbar.  
Für die Anlagen der Wasserversorgung bit-
ten wir um eine Eintragung von Dienstbarkei-
ten für die Braunschweiger Versorgungs AG 
& Co.KG.) 
 
Betriebstelefon: 
Das ursprünglich auf dem Gelände verlau-
fende Kupferkabel wurde in Absprache mit 
O.M. Architekten und der Stadt Braun-
schweig in eine neue Trasse im öffentlichen 
Bereich verlegt. 
Gegen die Aufstellung des o.g. B-Planes be-
stehen seitens des Fernmeldenetzes keine 
Bedenken. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die geforderten Dienstbarkeiten für die Was-
serversorgung sind eingetragen. 
Die Stellungnahme enthält keine weiteren 
Beiträge, die Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan haben. 


Stellungnahme 05 
Schreiben des Stadtteilheimatpflegers  
Innenstadt 
vom 22.05.2012 (E-Mail) 


Stellungnahme der Verwaltung 


Einleitung 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan IN 230 ist die Grundlage für die Errich-
tung eines großmaßstäblichen Wohn- und 
Geschäftshauses an der Südseite der Lan-
gen Straße geschaffen. Der Neubau soll die 
2011 abgebrochenen Gebäude der ehemali-
gen Öffentlichen Bücherei ersetzen. 
 
Die Bibliotheksbauten bestanden aus einem 
in den 1920er Jahren errichteten Klinkerbau 
und einem 1963 hinzugefügtem Bauteil in 
der sachlichen Formensprache der Nach-
kriegsmoderne. Der Neubau von 1963 war in 
städtebaulicher Hinsicht als lockere Gebäu-
dekomposition mit umgebenden Grünflächen 
gestaltet.  
 
Mit dem aktuellen Bauvorhaben wird eine 


 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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deutliche Nachverdichtung des Stadtquar-
tiers zwischen Petri- und Brüdernkirche voll-
zogen. Gemeinsam mit dem gegenüberlie-
genden Kopfbau des Großkinos an der 
Nordseite der Langen Straße soll eine mar-
kante Eingangssituation in die Innenstadt 
formuliert werden.  
 
Der geplante Neubau ist als sechsgeschos-
siger Solitärbaukörper konzipiert und zeigt 
eine betonte Horizontalgliederung. Diese 
Gliederung setzt sich primär aus einer Erd-
geschosszone, zwei Bürostockwerken und 
zwei zurückgestaffelten Wohngeschossen 
zusammen. Die zurückliegende Erdge-
schosszone ist im westlichen Bereich des 
Gebäudes (Gördelingerstraße) mit dem 1. 
Obergeschoss zusammengezogen und weit-
gehend verglast. Im östlichen Teil ist dage-
gen ein in der Art der Bürostockwerke gestal-
tetes Zwischengeschoss eingefügt. Die Bü-
roetagen zeigen umlaufend durchlaufende 
Fensterbänder und Brüstungen mit Natur-
steinverkleidung. Sämtliche Gebäudeecken 
sind abgerundet. An der Südfassade reagie-
ren die Bürostockwerke mit einem leichten 
Knick auf den Straßenverlauf. Abgeschlos-
sen wird der Baukörper durch ein weit aus-
kragendes Flachdach. In die Staffelgeschos-
se (Wohnnutzung) sind z.T. auskragende 
Balkone integriert. Abgesetzt vom Gebäude 
ist am Brandgiebel von Hintern Brüdern 25 
(Komplex „Media-Markt“) ein eingeschossi-
ger Flachbau für die Ver- und Entsorgung 
vorgesehen. Im Zwischenraum soll die Zu-
fahrt in die Tiefgarage entstehen. 
 
Die Maße des projektierten Gebäudes betra-
gen: 
ca. 75 Meter Länge 
ca. 45 Meter Breite (Westfassade) 
über 24 Meter Traufhöhe 
 
Stellungnahme 
Die Absicht, die südliche Flucht der Langen 
Straße zu schließen und gemeinsam mit 
dem Kinokomplex eine Torsituation auszu-
bilden, erscheint schlüssig. Damit wird der 
Boulevardcharakter der Langen Straße ge-
stärkt. Insgesamt wird das Bauvorhaben der 
Gesamtsituation im Stadtquartier jedoch 
nicht gerecht. Dabei sind folgende Kriterien 
zu benennen: 
· Die Traufhöhe überschreitet das Traufni-
veau der Gebäude im Umfeld um bis zu 15 
Meter (!) und wirkt besonders an der Südsei-
te als eklatanter Maßstabsbruch. Sie beein-
trächtigt zudem die Wirkung der unmittelbar 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Baukörper des geplanten Neubaus rea-
giert auf die vorhandenen Sakralbauten.  
Insbesondere auf der Südseite mit dem deut-
lichen Rücksprung der Geschosse 4 und 5 
über der Brüstungshöhe von ca. 17,5 m 
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benachbarten Sakralbauten St. Petri und 
Brüdernkirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Die Konzeption eines Solitärgebäudes ist 
eine städtebauliche Fehlentscheidung. Der 
Bereich zwischen dem geplanten Neubau 
und der Bebauung Hintern Brüdern (Tiefga-
ragenzufahrt und Flachbau) wirkt als Baulü-
cke und ist in seiner Wirkung überaus schäd-
lich für das Raumbild des Vorplatzes an der 
Brüdernkirche.  Der durch Abbruch der Bibli-
othek freigestellte Brandgiebel der Bebauung 
Hintern Brüdern 25 ff. war (und ist) auf eine 
Anschlussbebauung ausgerichtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Die nicht vorhandene Differenzierung der 
Fassadengestaltung mit ihrer umlaufenden 
Horizontalgliederung nimmt keine Rücksicht 
auf den Stadtraum und die Bebauungen im 
Umfeld von St. Petri und Hintern Brüdern. 
 
· Bauhöhe und Baukörper- sowie Fassaden-
gestaltung erschweren die angemessene 
Konzeption einer in Zukunft zu erwartenden 
Bebauung der Rasenfläche östlich der 
Petrikirche. 
 
Abschließend ist zu betonen, dass die Gele-
genheit der Stadtreparatur mit einer differen-
ziert auf die unterschiedlichen Straßen- und 
Platzräume reagierenden Architektur nicht 
genutzt wird. Mit der völlig unsinnig erschei-
nenden Baulücke Hintern Brüdern entsteht 
eine städtebauliche Situation, welcher die 


nimmt diese im Straßenraum wahrnehmbare 
Kante die für das Straßenbild entscheidend 
mitbestimmenden Erker der Bebauung 
„Meinhardshof“ auf und bildet einen ange-
messenen räumlichen Abschluss des Kir-
chenvorplatzes. Mit dem so geschaffenen 
Rücksprung vermag das Gebäude zwischen 
der Höhenentwicklung entlang Hintern Brü-
dern und den benachbarten Gebäuden ent-
lang der Langen Straße zu vermitteln. Die 
Stadt erkennt an, wenn die Gesamthöhe 
immer noch als überzogen eingeschätzt 
wird. Allerdings wird die Betonung der Ein-
gangssituation in die Innenstadt an dieser 
Stelle höher gewichtet als die konsequente 
Anpassung an die südlich benachbarten Be-
bauungsstrukturen. 
 
Eine Anschlussbebauung an das Gebäude 
Hintern Brüdern 25 wurde im Rahmen des 
Projektverlaufes geprüft. Hierbei wurden 
auch die Versorgungsträger eingebunden. 
Umfangreiche Leitungsführungen entlang 
des Gebäudes verhindern unter den gege-
benen Umständen die Realisierung einer 
Anschlussbebauung an das Gebäude Hin-
tern Brüdern 25. Es ist nachvollziehbar, 
wenn sich der Einwender gegen die Verfes-
tigung einer Brandwandsituation ausspricht. 
Allerdings ist festzustellen, dass zum einen 
das jetzt dort vorgesehene Nebengebäude 
eine hohe gestalterische Qualität entfaltet 
und zudem der optische Schwerpunkt des 
Gebäudes auf den Eingangsbereich an der 
Südseite gelegt wird. Gerade für Fußgänger 
und Fahrzeuge aus westlicher Richtung aus 
Hintern Brüdern drängt sich daher dieser 
Brandgiebel nicht auf. 
 
Der Neubau markiert gemeinsam mit dem 
gegenüberliegenden Großkino den Beginn 
der zentralen Innenstadt. Die entsprechend 
den stadträumlichen Situationen variierten 
Fassaden reagieren auf die umliegende Be-
bauung und die dazugehörigen Straßenzü-
ge. Es ist nicht erkennbar, dass die horizon-
tale Fassadengliederung die benachbarten 
Bauten beeinträchtigt. Insbesondere auf der 
Südseite springt die Fassade in den beiden 
oberen Geschossen zurück, um sich der 
Gebäudehöhe des Nachbargebäudes anzu-
nähern und die Kirche St. Ulrici nicht zu do-
minieren. Mit dieser gewählten Variante wird 
das Ziel verfolgt, neben der jeweiligen Reak-
tion auf die Nachbarschaft auch den solitä-
ren Charakter der Neubebauung zu betonen. 
 
Die gewählte architektonische Sprache des 
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Wirkung eines Provisoriums anhaftet. Statt 
einer Heilung wird hier dem Stadtkörper eine 
neue Wunde geschlagen. 
 
Alternativ zur aktuellen Planung wäre eine 
Bebauung mit folgenden Eigenschaften zu 
empfehlen: 
 
· Großmaßstäblicher, riegelartiger Baukörper 
mit horizontaler Gliederung an der Langen 
Straße, Traufhöhe 18-20 Meter. 
·  Neubebauung Hintern Brüdern im Maßstab 
der östlich anschließenden Gebäude („Me-
dia-Markt“). 
·  Schlüssige Verbindung beider Gebäudetei-
le, evtl. durch eine Glasfuge, mit repräsenta-
tivem Zugang zu den publikumsorientierten 
Nutzungen. 
 
 


Baukörpers entspricht dem Repräsentati-
onsgedanken des Investors. Es bleibt dem 
Einwender unbenommen, andere städtebau-
liche Ideen für solch ein Grundstück zu ent-
wickeln. Allerdings wird die hier verfolgte ge-
stalterische Prägung dadurch nicht falsch. 
Solange die gewählte architektonische Form 
nicht zu einer offensichtlichen Belastung ih-
rer Nachbarschaft führt, ist die Gestaltungs-
freiheit ein zu berücksichtigendes Element 
der grundsätzlichen Baufreiheit des Eigen-
tümers. 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
 


Stellungnahme 06 
Schreiben der Evang.-luth.- Kirchenge-
meinde St.Ulrici-Brüdern zu Braun-
schweig, Kirchenvorstand 
vom 07.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Der Kirchenvorstand der evang.-luth. Kir-
chengemeinde St. Ulrici-Brüdern hat am 
30. Mai 2012 einstimmig eine erneute Stel-
lungnahme beschlossen: 
 
Der geplante Baukörper fügt sich mit 6 Ge-
schossen nicht in den historischen und neue-
ren Baubestand ein, da mit rd. 24 m bzw. rd. 
28 m mit Aufbauten zu hoch. Die Beziehung 
zwischen den Kirchen St. Ulrici und St. Petri 
wird empfindlich gestört, ebenso der histori-
sche Straßenverlauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gegenüber dem Kirchvorplatz angeord-
nete Zu- und Ausfahrt für Pkw und LKW mit 
dem eingeschossigen Versorgungsgebäude 
lässt als Baulücke eine Hinterhofsituation 
gegenüber der Westfassade der 
Brüdernkirche entstehen. Es steht zu be-
fürchten, dass aus verkehrlichen Gründen 


 
 
 
 
 
Der Neubau orientiert sich insgesamt zu drei 
Seiten: dem großzügig bemessenen Stra-
ßenraum der Langen Straße, zur 
Gördelingerstraße und zur Straße Hintern 
Brüdern. An der Langen Straße definiert der 
markante Neubau gemeinsam mit dem ge-
genüberliegenden Großkino einen hochwer-
tigen Stadteingang. Die Gebäudehöhe von 
rund 24 m reagiert angemessen auf den 
rund 25 m breiten Straßenraum und das öst-
lich gelegene Bestandsgebäude. An der 
Gördelingerstraße wird der Straßenzug 
durch den Neubau entsprechend der histori-
schen Situation wieder baulich gefasst. Die 
Fassadenführung an der Straße Hintern 
Brüdern reagiert auf den Straßenzug und 
würdigt durch den Rücksprung der beiden 
oberen Geschosse den gegenüberliegenden 
Kirchenbau. 
 
Mit der gewählten Erschließungssituation 
wird eine angemessene Verteilung zwischen 
den verschiedenen Verkehrsströmen er-
reicht. Die Tiefgarage mit ca. 87 Stellplätzen 
steht nur den Nutzern des Gebäudes zur 
Verfügung, eine allgemeine Nutzbarkeit ist 
nicht gegeben. Der Anschluss an die Nach-
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ein Eingriff in den Kirchvorplatz notwendig 
werden könnte. 
 
 
 
 
 
 
Von Westen wird der Blick auf die 
Brüdernkirche durch das zu hohe neue Ge-
bäude und den hohen und kahlen Brandgie-
bel des Gebäudes Hintern Brüdern 25 beein-
trächtigt, da hier eine bauliche Anbindung 
fehlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein 22,5 qm großes LED-Medienboard an 
der Westfassade des zu errichtenden Ge-
bäudes ist in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
zwei hochrangigen Baudenkmalen aus dem 
Mittelalter nicht akzeptabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch eine ggfs. durchzuführende Grund-
wasserabsenkung werden Schäden an der 
Kirche und am Gebäudebestand befürchtet. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Stel-
lungnahme. 
 
 


barbebauung erfolgt in einer qualitativ hoch-
wertigen Weise, es erfolgt zum Straßenraum 
hin eine Verblendung. Eine 
Hinterhofsituation ist darin nicht festzustel-
len. Die Verkehrssituation im Einfahrtsbe-
reich wurde überprüft, ein Eingriff in den 
Kirchvorplatz ist nicht erkennbar. 
 
Der Blick des Fußgängers aus Nordwesten 
wird unabhängig von der Gebäudehöhe ein-
geschränkt. Das Blickfeld aus der Langen 
Straße über den östlichen Vorplatz St. Petri 
wäre auch bei einer nur 14 m hohen Bebau-
ung extrem reduziert, die Brüdernkirche nicht 
zu sehen. Ein unmittelbarer Anschluss des 
Neubaus an das bestehende Gebäude ist 
aus technischen Gründen nicht möglich. 
Unmittelbar im Anschluss an das östlich ge-
legene Gebäude befindet sich eine 
Trafostation, die erhalten werden muss. Die 
Beeinträchtigung des Blickes wäre bei einer 
Anschlussbebauung Hintern Brüdern deut-
lich größer. 
 
Die Werbeanlage für bewegte Bilder ist nur 
ausnahmsweise zulässig. Sie muss sich in 
die Fassadengestaltung des Gebäudes ein-
gliedern. Ein absoluter Ausschluss der Anla-
ge ist aus denkmalrechtlicher Sicht nicht ge-
rechtfertigt. 
Gleichwohl wird die Planung einer solchen 
Anlage gemäß § 49 NBauO im Rahmen ei-
nes Baugenehmigungsverfahrens gesondert 
zu beurteilen sein, hierbei wird auch der Im-
missionsschutz für benachbarte Gebäude 
thematisiert. 
 
Der Vorhabenträger hat unter Mitwirkung des 
Landeskirchenamtes ein Beweissicherungs-
verfahren durchgeführt. Hierbei wurde auch 
der Zustand der beiden Kirchen St. Petri und 
St. Ulrici vor Baubeginn dokumentiert. Der 
Bauherr ist aufgefordert, seine Maßnahme 
so durchzuführen, dass Schäden an Nach-
bargrundstücken ausgeschlossen werden. 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 


Stellungnahme 07 
Schreiben des Ev.-luth. Kirchenverbandes 
Braunschweig, Ev.-luth. Probstei Braun-
schweig 
vom 13.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


... gemäß Ihres Schreibens vom 15. Mai 
2011 nehmen wir für den Ev.-Iuth. Kirchen-
verband Braunschweig und die Ev.-Iuth. 
Propstei Braunschweig wie folgt Stellung: 
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Der vorliegende Bebauungsplan IN230 stellt 
sich aus unserer Sicht insbesondere in Be-
zug auf die textlichen Festsetzungen auf Sei-
te 19 ausnahmsweise zugelassenen Wer-
bemaßnahmen in Form eines 22,5 qm gro-
ßen LED-Medien-Bords an der Westfassade 
sehr problematisch dar.  
 
Dies bedeutet entweder eine großflächige 
LED-Medien-Bord-Nutzung oder ein Medien-
laufband. Beides würde zu einer Immission 
der benachbarten St. Petri-Kirche führen und 
so in unzulässiger Weise (insbesondere in 
analogen Anwendung des Bundes- Immissi-
onsschutzgesetzes) in deren Wirkungskreis 
eingreifen!  
Das neue Gebäude und die damit verbunde-
ne Funktion desselben würde durch das Me- 
dienbord unzulässig erweitert und verändert. 
Statt Lärmimmissionen entstehen hier Licht-
immissionen, die die Nutzung des Kirchge-
bäudes in unzulässiger Weise einschränken. 
Der Hohe Chor von St. Petri läge direkt ge-
genüber des neuen Gebäudes und des LED- 
Medien-Bordes. Der Hohe Chor von St. Petri 
zeichnet sich durch künstlerisch und archi-
tektonisch bedeutende Glasfenster aus. Ei-
gentlich auch unter architektonischen Ge-
sichtspunkten zumindest besonders auch 
unter funktionalen Gesichtspunkten sind die 
Fenster und die damit einhergehende Licht-
wirkung und der Lichteinfall in den Hohen 
Chor von St. Petri essentiell mit der Funktio-
nalität und der Nutzung während der Gottes-
dienste (z. B. aufgehende Sonne im Oster-
gottesdienst) unabdingbar verbunden. Durch 
eine dauernde, auch gerade in Sonne im Os-
tergottesdienst) unabdingbar verbunden. 
Durch eine dauernde, auch gerade in den 
Wintermonaten und zu Zeiten des Gottes-
dienstes in einer unnatürlichen Taktung der 
natürlichen Lichtfolge des Tages widerspre-
chen in Art und Weise würde ein LED-
Medien-Bord den Gottesdienstablauf in un-
zulässiger Art und Weise beeinträchtigen! 
Dies würde die von uns wahrzunehmenden 
öffentlichen Belange dementsprechend be-
rühren. Selbst das zurzeit vorhandene zum 
einen wesentlich kleinere und zu anderen 
wesentlich weiter entfernte Medien-Bord, 
welches sich an dem Media-Markt-Gebäude 
befindet, hat bereits heute negative aber 
noch hinzunehmenden Auswirkungen in ge-
ringer Art und Weise auf den Gottesdienst 
und die mit der Kirche verbundene Nut-
zungsmöglichkeit. Eine Genehmigung eines 
solchen Medien-Bordes an der Westfassade 


 
Es wird auf die Stellungnahme 06 verwiesen. 
 
Es ist ergänzend festzustellen, dass das 
Mediaboard zum Ziel hat, die Verkehre auf 
der Langen Straße anzusprechen. Die davon 
weiter südlich liegende St-Petri-Kirche liegt 
nicht in der direkten Orientierung. Im Rah-
men der Erteilung einer Ausnahme von den 
Festsetzungen wird die konkrete Ausgestal-
tung der Werbeanlage geprüft. Im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens wird zudem 
geprüft, ob immissionsschutzrechtliche Be-
lange berührt sind. 
 
Die vom Einwender aufgeführten Sorgen 
über Störungen im liturgischen Betrieb sind 
sicher nachvollziehbar. Eine bindende Ver-
pflichtung zur Vermeidung jeglicher Störun-
gen besteht jedoch nicht. Bei innerstädti-
schen Standorten ist aufgrund der Vielzahl 
und der Vielfältigkeit der Nutzungen grund-
sätzlich von Belästigungen durch Lichtim-
missionen zu rechnen. Solche Lichtfolgen 
haben bereits derzeit mit der natürlichen 
Taktung des Tages kaum Gemeinsamkeiten. 
Dies gilt für diesen Standort auch. 
 
Perspektivisch ist auch eine Bebauung des 
unmittelbaren Nachbargrundstücks nicht 
ausgeschlossen. Mit einer solchen Bebau-
ung wäre damit zu rechnen, dass ein Media-
Board von der Kirche her nicht mehr wahr-
nehmbar ist. 
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ist unter diesen Angesichtspunkten unserer 
Einschätzung nach nicht zulässig.  
Allenfalls könnte die Genehmigung eines 
Medien-Bordes zur Langestrasse hin 
möglich sein, jedoch keinesfalls in dem 
Ausmaß und der Größe.  
 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass die zu-
lässige Gebäudehöhe von 25,10 m plus 3 m 
Technikaufbauten unter städtebaulichen As-
pekten insbesondere der Solitärwirkung des 
neu entstehenden Gebäudes die 
Brüdernkirche und die St. Petri-Kirche sowie 
auch die St. Andreas-Kirche in einen ande-
ren Kontext stellen, der insbesondere auf-
grund der Aufbauten das gesamte städte-
bauliche Panorama negativ verändert. Im 
Kontext der in ursprünglichem B- Plan fest-
gesetzten zulässigen Höhe von 14 Metern 
verändert der neue Gebäudekomplex die 
Stadtsilhouette. Die derzeit harmonische Ab-
folge der Blickpunkte, St. Petri, St. Ulrici- 
Brüdern, Dom und Rathausturm würde be-
einträchtigt oder gar jährlich zerstört. Hier 
sollte eine Abwägung der Gesamtinteressen 
der Stadt erfolgen.  
 
Zweifelsohne wird durch die vollflächige Be-
bauung (die jedoch keinesfalls an die beste-
hende Bebauung harmonisch fließend an-
schließt) die Sicht, insbesondere zur 
Brüdernkirche, verändert.  
Erfreulicherweise ist von der ursprünglichen 
Nutzung Abstand genommen worden und in 
eine Nutzungsmischung zwischen Gewerbe 
und Wohnen mit dem Hauptnutzer (derB-
raunschweiger Zeitung) eine gute Nutzung 
des Gebäudes bezugnehmend auf den ge-
samtstädtischen Charakter gefunden wor-
den. Erfreulich ist auch das die Tiefgaragen-
zufahrt zurückverlegt wurde, so dass eine 
Umgestaltung des Kirchenvorplatzes bei St. 
Ulrici-Brüdern nicht nötig erscheint.  


 
 
 
 
 
 
 
Das Stadtbild wird in diesem Bereich zwei-
felsohne von den beiden Kirchen geprägt. 
Nicht minder gestaltprägend jedoch sind 
auch weitere Gebäude wie der gesamte 
Komplex „Meinhardshof“ mit dem Riegel an 
der Langen Straße, das siebengeschossige 
Wohngebäude am Radeklint, der Kopfbau 
des Blockes auf der Ecke Gördelinger Stra-
ße / Hintern Brüdern oder das Gebäude an 
der Ecke An der Petrikirche / Gördelinger 
Straße. In dieser Silhouette stellt das projek-
tierte Vorhaben sicher zukünftig einen be-
deutenden Punkt dar, von einer vollständi-
gen Veränderung des Kontexts kann in die-
ser vorgeprägten Situation aber nicht ge-
sprochen werden. 
Die genannten Gebäude sind für die Höhen-
entwicklung entlang der Langen Straße ge-
nauso wie das sechsgeschossige Nordzu-
ckergebäude zu berücksichtigen.  
Eine Rhythmisierung, auch in der Höhen-
entwicklung, trägt zu einem lebhaften und 
charaktervollen Straßen- und Stadtbild bei. 
Enge und Weite, Auf und Ab sind bestim-
mende Themen der Stadtgestaltung, die 
durch diesen neuen Baukörper zu span-
nungsvollen Blickbeziehungen im Straßen-
gefüge führen.  
Die Kirchen sind in Ihrer Prägnanz und Do-
minanz auch weiterhin im Stadtbild erlebbar 
und bleiben wesentliche Bausteine des 
Quartiers. Gleichwohl wird der neue Baukör-
per, gerade auch wegen seiner solitären 
Wirkung im Sinne einer Identitätsfigur im Bild 
der Stadt, ein qualitativ hochwertiger ergän-
zender Stadtbaustein an einem prägnanten 
stadträumlichen Brennpunkt, der diesen 
„Hochpunkt“ geradezu einfordert. 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 


Stellungnahme 08 
Schreiben der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
St. Petri 
vom 14.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Der Kirchengemeinde St. Petri ist eine neue 
und attraktive bauliche Gestaltung der Flä-
che an der Langen Straße herzlich willkom-
men. Wir freuen uns ausdrücklich auf neue 
und interessante Nachbarn und die Begeg-
nung und Zusammenarbeit mit ihnen. Zu-
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gleich liegt uns daran, die Interessen der Kir-
chengemeinde St. Petri und ihrer Arbeit zu 
vertreten und zu wahren. 
 
Die Durchsicht der uns mit Schreiben vom 
11.5.2012 zugesandten Unterlagen veran-
lasst uns deshalb zu der dringlichen Bitte, 
die folgenden untenstehenden Punkte zu be-
rücksichtigen und deren ggf. auch rechtliche 
Konsequenzen zu bedenken: 
 
1. Die Maße des geplanten Baukörpers 
an der Langen Straße machen diesen aus 
unserer Sicht zu einem überaus markanten 
und sich in die mittelalterlichen Bebauung 
der Umgebung (Brüdernkirche, Petrikirche, 
Komplex des ehemaligen Brüdernklosters 
und des heutigen Theologischen Zentrums 
sowie der Gebäude des Kirchenverbandes 
Braunschweig) nur sehr bedingt harmonisch 
einfügenden Gebäudekomplex. In seiner 
Massivität, vor allem seinen Höhenmaßen, 
steht er für uns nicht im gelungenen architek-
tonischen Dialog mit der umgebenden Be-
bauung. 
 
2. Für die Petrikirche sehen wir eine 
sich besonders aus der Höhe des Baukör-
pers ergebende mögliche Beeinträchtigung 
der Lichtverhältnisse in der Kirche, beson-
ders im Bereich des Chorraumes. Mittelalter-
liche Kirchen wie die Petrikirche sind von ih-
rer Anlage so ausgerichtet, dass die Mor-
gensonne als Symbol des auferstandenen 
Christus den Altarbereich erhellt und die Kir-
chenfenster ihre eigene Bildsprache und –
symbolik zum Ausdruck bringen lassen. Wir 
gehen davon aus und erwarten von der Pla-
nung und Durchführung des Bauvorhabens, 
dass diese mögliche Beeinträchtigung be-
dacht wird und erwarten eine Lösung, die ei-
ne Beeinträchtigung der Lichtverhältnisse 
unserer Kirche und damit auch der Attraktivi-
tät und Nutzbarkeit des Gottesdienstraumes 
verhindert oder ggf. kompensiert. 
 
 
 
3. In den textlichen Festsetzungen und 
Hinweisen zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan (Anlage 4) B III 1 werden 
„Werbeanlagen mit wechselndem, sich be-
wegenden Licht und sich turnusmäßig ver-
ändernden Werbedarstellungen“ als „nicht 
zulässig“ für diesen Bereich beschrieben. 
Dennoch wird für das geplante Gebäude un-
ter B III 2 „entlang der Westfassade ein LED-
Board für bewegte Bilder, Standbilder und 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme 07 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine direkte Verschattung der Petrikirche 
durch das neue Gebäude ist physikalisch 
überwiegend unmöglich. Lediglich im Som-
mer ist bis maximal ca. 9.45 Uhr Sommerzeit 
eine Verschattung durch den neuen Baukör-
per möglich. Dies haben umfangreiche 
Sonnenstandssimulationen der Architekten 
in den entscheidenden Zeiträumen der Win-
ter- und Sommersonnenwende sowie der 
Tag- und Nachtgleiche dargelegt.  
Zudem wird das Fenster des Chores der  
Petrikirche derzeit bereits komplett durch die 
Bäume verschattet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahmen 06 und 07 
verwiesen. 
 
Die genannte Werbeanlage ist allein textlich 
beschrieben und nur ausnahmsweise zuläs-
sig. 
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Laufschriften mit einer Gesamtgröße von 
maximal 22,5 m²“ für zulässig erklärt. Dessen 
genaue Gestaltung und Lage lässt sich aus 
den Bauplänen nicht ersehen.  
 
Wir müssen deshalb davon ausgehen, dass 
sich dieses LED-Board im direkten Gegen-
über zum Chorraum und zum Gemeindesaal 
unserer Kirchengemeinde befinden wird. 
Von einem LED-Board, noch dazu in die-
ser Größe und Lage, befürchten wir eine 
massive Beeinträchtigung der Lichtver-
hältnisse (Aufhellung, flackerndes Licht, 
ggf. Geräuschbeeinflussung) sowohl im 
Kirchenraum als auch im Gemeindesaal, 
die wir für nicht akzeptabel halten und 
schlagen vor, die Installation eines LED-
Boardes nicht zu genehmigen.  
 
Schon die deutlich kleinere und deutlich wei-
ter entfernte Videoleinwand am östlich des 
geplanten Baukörpers liegenden Mediamarkt 
hatte bei Betrieb ein Kirchen- und Gottes-
dienstbesucher deutlich störendes, aber 
noch hinzunehmendes flackerndes Licht im 
Kirchenraum zur Folge. 
 
In der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan (Anlage 5) heißt es unter 
Punkt 4.6 (Seite 9) in Bezug auf die Video-
leinwand des Mediamarktes u.a.: „Hier sind 
daher ggf. räumliche Anordnungen vorzu-
nehmen oder durch andere Maßnahmen 
(Sichtwand o.ä.) eine Aufhelllung zu vermei-
den. Ein entsprechender Nachweis ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 
Der Vorhabenträger wird im Rahmen des 
Durchführungsvertrages verpflichtet, den 
Nachweis der Unschädlichkeit …der Video-
leinwand zu erbringen.“ 
 
Parallel zu dieser Bestimmung erwarten wir 
für den Fall der Genehmigung des LED-
Boardes an der Westfassade des geplanten 
Gebäudes eine ebensolche Bestimmung, die 
dafür sorgt, dass durch die Lichtemissionen 
des geplanten LED-Boardes eine Beein-
trächtigung unserer Gottesdienste, unserer 
Gemeindearbeit und des Charakters des Kir-
chenraumes nicht gegeben sein wird und die 
Lichtimissionen unschädlich sind. Wir schla-
gen dazu die folgende Formulierung vor: 
„Das an des Westfassade geplante LED-
Board kann bei Betrieb eine Aufhellung und 
mit flackernden Licht sowie ggf. Lärm ver-
bundene Störung der Arbeit in den gegen-
überliegenden Räumen und dem Kirchenge-
bäude der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. 
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Petri verursachen. Hier ist das LED-Board so 
zu platzieren oder durch andere Maßnahmen 
so zu gestalten, dass solche Beeinträchti-
gungen in jeder Hinsicht vermieden werden. 
Ein entsprechender Nachweis ist im Bauge-
nehmigungsverfahren zu erbringen. Der 
Vorhabenträger wird im Rahmen des Durch-
führungsvertrages verpflichtet, den Nachweis 
der Nichtbeeinträchtigung der Lichtverhält-
nisse in der St. Petri-Kirche und deren Ge-
meinderäumen durch das LED-Board zu er-
bringen.“ 
 
Wir bitten sehr darum, die von uns angeführ-
ten Punkte bei der weiteren Planung, Ge-
nehmigung und Durchführung des Bauvor-
habens zu berücksichtigen und behalten uns 
vor, ggf. eine rechtliche Prüfung vornehmen 
zu lassen. Für Fragen und Gespräche steht 
die Unterzeichnerin gerne zur Verfügung. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 


Stellungnahme 09 
Schreiben der Ev.-luth. Landeskirche in 
Braunschweig - Landeskirchenamt 
vom 15.06.2012 (E-Mail) 


Stellungnahme der Verwaltung 


Der Stellungnahme des Ev.-
luth.Kirchenverbandes Braunschweig und 
der Propstei Braunschweig vom 13.06.12 
schließen wir uns in vollem Umfang an. 


Es wird auf die Stellungnahmen 07 und 08 
verwiesen. 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 
 


Stellungnahme 10 
Schreiben des Einzelhandelsverbandes 
Harz-Heide e.V. 
vom 14.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Mit Blick auf die Änderungen beziehungs-
weise Ergänzungen haben wir im Nachgang 
unseres seinerzeitigen Schreibens vom 
17.12.2010 keine weiteren Anmerkungen. 
(Stellungnahme vom 17.12.2010 zur Kennt-
nis: 
[...] und dürfen zu dem Planvorhaben folgen-
des ausführen: 
Ausweislich der Begründung zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan (mit Gestal-
tungsvorschrift) Büro- und Geschäftshaus 
Lange Straße (IN 230) mit Stand vom 
12.11.2010 ist es Ziel des Planvorhabens, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Neubau eines Büro- und Geschäftshau-
ses auf dem Grundstück der ehemaligen Öf-
fentlichen Bücherei in der Langen Straße in 
Braunschweig zu schaffen, wobei durch ei-


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men, sind aber mittlerweile gegenstandslos. 
 
Die Ansiedlung einer durch das Land Nie-
dersachsen konzessionierten Spielbank ist 
zwischenzeitlich nicht mehr vorgesehen.  
 
Nach den textlichen Festsetzungen zum Be-
bauungsplan sind zudem Spielhallen, Bor-
delle oder bordellartige Betriebe nicht zuläs-
sig. 
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nen vollständigen Abriss der vorhandenen 
Gebäude der ehemaligen Öffentlichen Bü-
cherei und einer folgenden Neubebauung ein 
städtebaulich prägnanter Eingang in die City 
im Kreuzungsbereich Gördelingerstraße / 
Lange Straße entstehen soll, „der mit einem 
Nutzungsmix aus Büro, Wohnen und Ge-
werbe sowie der neuen Spielbank einen wei-
teren hochwertigen Baustein zur Entwicklung 
des städtischen Gefüges zwischen Radeklint 
und Schlossarkaden bildet.“ 
 
Wie der Einzelhandelsverband erst jüngst im 
Zuge der Diskussionen um das Postareal 
gegenüber der Verwaltung und dem Rat der 
Stadt Braunschweig deutlich gemacht hat, 
steht er zu den gemeinsam mit den übrigen 
beteiligten Akteuren erarbeiteten Inhalten 
des Zentrenkonzepts Einzelhandel sowie 
des Standortkonzepts Zentrale Versor-
gungsbereiche. 
 
Da die vorgesehene Einzelhandelsnutzung 
in dem hier zur Beurteilung stehenden Plan-
vorhaben den Vorgaben der genannten Kon-
zepte nicht entgegensteht, haben wir gegen 
die einzelhandelsrelevanten Festsetzungen 
des Planvorhabens keinerlei Einwendungen. 
 
Als kritisch betrachten wir allerdings die mit 
nicht unerheblichem Flächenpotenzial im 
ersten und zweiten Vollgeschoss vorgese-
hene Nutzung durch eine vom Land Nieder-
sachsen konzessionierte Spielbank. 
 
Es entspricht nämlich einem – wie es das 
Bundesverwaltungsgericht beispielsweise im 
Beschluss vom 04.09.2008 (BVerwG 4 BN 
9.08) betont – allgemeinen städtebaulichen 
Erfahrungssatz, dass sich Vergnügungsstät-
ten negativ auf ihre Umgebung auswirken 
können. Die Verhinderung dieses sogenann-
ten trading-down-Effekts stellt einen beson-
deren städtebaulichen Grund im Sinne des § 
1 Abs. 9 BauNVO dar, der den Ausschluss 
derartiger Vergnügungsstätten rechtfertigen 
kann (BVerwG, Buchholz 406.11 § 34 
BauGB Nr. 172; Buchholz 406.12 § 1 
BauNVO Nr. 15; Buchholz 310 § 47 Nr. 116). 
 
Die Feststellung, dass sich Vergnügungs-
stätten zumindest wenn sie in einem Gebiet 
gehäuft vorhanden sind, negativ auf ihre 
Umgebung auswirken (BVerwG, Buchholz 
406.11 § 34 BauGB Nr. 172), erlaubt nicht 
den Rückschluss, dass nur eine oder wenige 
Spielhallen keine solchen Auswirkungen ha-
ben können (BVerwG, Beschluss vom 
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04.09.2008, Az.: BVerwG 4 BN 9.08). 
 
Zweifellos handelt es sich auch bei einer 
konzessionierten Spielbank um eine Ver-
gnügungsstätte, die nicht losgelöst, sondern 
in Zusammenschau mit den umliegenden 
Spielstätten im Hinblick auf mögliche Auswir-
kungen hinsichtlich eines trading-down-
Effekts untersucht werden muss. Nur bei auf 
belastbaren Daten erfolgender Feststellung 
der Unschädlichkeit sollte die Festsetzung 
der Spielbank aus hiesiger Sicht erfolgen 
können. Diese Unschädlichkeit muss gutach-
terlich geprüft werden, bevor entsprechende 
Festsetzungen erfolgen können. Ohne eine 
solche Überprüfung ist die Festsetzung einer 
Spielbank aus den von hier aus vertretenen 
Interessen abzulehnen.) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 


Stellungnahme 11 
Schreiben der Dt. Telekom 
vom 20.07.2012  


Stellungnahme der Verwaltung  


Anzumerken wäre hier nochmals, wie bereits 
in der früheren Stellungnahme, unsere in der 
Langen Straße verlaufende Trasse zu schüt-
zen und in einem Schutzabstand von ca. 
1,0 m jeweils an der Außenseite diese frei zu 
halten. 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 
 


 








Verfahrensstand:   Satzungsbeschluss 
Vorgelegt von:      carsten meier  architekten stadtplaner 


 
 Anlage 8 
 Stand: 31.07.2012 
 
 
 
 


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Büro- und Wohnhaus Lange Straße IN 230 
Behandlung von Stellungnahmen während der erneuten Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 4a(3) BauGB vom 15.05. bis 15.06.2012 
 
 
 
Stellungnahme Nr. 1 
Schreiben vom 14.06.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit sende ich Ihnen eine Stellungnahme 
zu den öffentlich ausgelegten Plänen und der 
Beschreibung des Vorhabens. 
Der Text der Stellungnahme ist unter meiner 
Moderation von mir und den aufgeführten 
weiteren Verfassern entwickelt worden. Die 
Verfasser verbindet ihr langjähriges berufli-
ches Engagement für das Stadtbild von 
Braunschweig. 
Die Intention der gemeinsamen Stellung-
nahme ist, durch die fachliche Auseinander-
setzung und Abstimmung der Beteiligten eine 
ausgewogene Beurteilung des Vorhabens 
vorzustellen. [...] 
 
Stellungnahme: 
1. Städtebauliche Aspekte 
Der als Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
öffentlich ausliegende Projektentwurf fordert 
dazu auf, städtebauliche Aspekte zu betrach-
ten und zu formulieren, die der Entwurf bisher 
nicht ausreichend berücksichtigt.  
 
Die vorgesehenen Nutzungen des geplanten 
Gebäudes entsprechen dem innerstädtischen 
Standort und könnten bei einer stadtbildver-
träglichen Gestaltung der Architektur dazu 
beitragen, dem nordwestlichen Innenstadtbe-
reich mehr städtebauliche und soziale Anzie-
hungskraft zu verleihen. 
 
Die dargestellte Baumasse jedoch entspricht 
insbesondere mit ihrer Höhe nicht den städ-
tebaulich-gestalterischen Anforderungen des 
Standortes. Die Projektbeschreibung des 
ausliegenden Bebauungsplanes enthält keine 
Angaben über die Auseinandersetzung mit 
stadtbaugestalterischen Aspekten. Infolge-
dessen vermitteln die Perspektiven der Pro-
jektdarstellung auch keine städtebaulichen 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung erfolgt 
aufgrund der Vielschichtigkeit des Schreibens 
gegliedert unter den im Folgenden genann-
ten Stichpunkten. 
 
Stadtbild 
Das Stadtbild wird in diesem Bereich zwei-
felsohne geprägt von den beiden Kirchen. 
Nicht minder gestaltprägend jedoch sind 
auch weitere Gebäude wie der gesamte 
Komplex „Meinhardshof“ mit dem Riegel an 
der Langen Straße, das siebengeschossige 
Wohngebäude am Radeklint, der Kopfbau 
des Blockes auf der Ecke Gördelingerstraße / 
Hintern Brüdern oder das Gebäude an der 
Ecke An der Petrikirche / Gördelingerstraße. 
 
Diese Gebäude sind für die Höhenentwick-
lung entlang der Langen Straße genauso wie 
das sechsgeschossige Gebäude der Fa. 
Nordzucker zu berücksichtigen. Diese städ-
tebaulichen Bezüge werden aufgenommen, 
wie die Perspektive „Lange Straße“ des Vor-
haben- und Erschliessungsplanes (Anlage 
2.01) mit dem Kopfbau an der Gördelinger-
straße und dem Gebäude „MediaMarkt“ zeigt. 
 
Eine Rhythmisierung, auch in der Höhenent-
wicklung, trägt zu einem lebhaften und cha-
raktervollen Straßen- und Stadtbild bei. Enge 
und Weite, Auf und Ab sind bestimmende 
Themen der Stadtgestaltung, die durch die-
sen neuen Baukörper zu spannungsvollen 
Blickbeziehungen im Straßengefüge führen.  
 
Die Kirchen sind in ihrer Prägnanz und Do-
minanz auch weiterhin im Stadtbild erlebbar 
und bleiben wesentliche Bausteine des Quar-
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Bezüge des Projekts zur Stadtbild prägenden 
Umgebung. 
 
Auch die auf den Städtebau bezogenen Aus-
führungen der Begründung zum Bebauungs-
plan IN 230 bezüglich des Maßes der bauli-
chen Nutzung gehen an der Problematik der 
Maßstabsübersteigerung vorbei. Die in der 
Begründung beschriebenen Bezüge einzel-
ner Geschosse des Gebäudes zu den Ge-
bäudehöhen der Umgebung rechtfertigen 
nicht die Unmaßstäblichkeit des Gesamtbau-
körpers als Folge seiner maximal zulässigen 
Höhe.  
 
Das Projekt fügt sich nicht in die städtebauli-
che Situation ein, weil die Maßstab setzen-
den Baumassen der Brüdernkirche und der 
Petrikirche nicht berücksichtigt werden.  
 
Diese Kirchenbauten müssen jedoch auf 
Grund ihrer stadtbaugeschichtlichen und 
baukünstlerischen Bedeutung gegenüber 
diesem Projekt dominant bleiben. Die Bau-
masse und insbesondere die Gebäudehöhe 
des Projektes überziehen die Verhältnismä-
ßigkeit gegenüber diesen Kirchengebäuden. 
Die bisher ausgewogene Abfolge der Gebäu-
de an der Langen Straße und die damit ver-
bundene Qualität des Straßenraumes werden 
durch den Maßstabsbruch des Projektbau-
körpers ebenfalls gestört. 
 
Mit Hilfe von Modellstudien und städtebauli-
chen Schnittzeichnungen unter Einbeziehung 
der Kirchen sollte die städtebaulich ange-
messene Gebäudehöhe methodisch ermittelt 
werden.  
 
Augenscheinlich ist die Gebäudehöhe des 
Projektbaukörpers mit 25,10 m und weiteren 
3,00 m für Technikaufbauten weit überzogen.
 
Insbesondere im Straßenzug Hintern Brü-
dern, wo gemäß gültigem B-Plan 14,00 m 
Höhe realisiert ist, wird der Maßstabsbruch 
eklatant. Diese Höhenfestsetzung verfolgte 
seinerzeit stadtgestalterische Ziele mit Rück-
sicht auf die Brüdernkirche. 
 
Die beigefügten Fotos eines Arbeitsmodells 
der Verfasser [siehe Anlage] sollen den Maß-
stabsbruch zur vorhandenen Bebauung ver-
deutlichen. 
 
Die gebotene Einfügung des Projekts in den 
städtebaulichen Kontext betrifft auch das 
Material der Fassaden. Der nordwestliche 


tiers. Gleichwohl wird der neue Baukörper, 
gerade auch wegen seiner solitären Wirkung 
im Sinne einer Identitätsfigur im Bild der 
Stadt, ein qualitativ hochwertiger ergänzen-
der Stadtbaustein an einem prägnanten 
stadträumlichen Brennpunkt, der diesen 
„Hochpunkt“ geradezu einfordert. 
 
Der Bebauungsplan IN 85 von 1983 ist eine 
Generation alt und folgte früheren Planungs-
vorstellungen. Die postmoderne Bebauung 
Hintern Brüdern mit ihrer vorgetäuschten 
Parzellierung als Reminiszenz an die tradier-
te Stadt ist bereits von der allgemeinen Ent-
wicklung der Stadt überholt. Die seinerzeitige 
Höhenfestsetzung nimmt Bezug auf die Trau-
fe von St. Ulrici-Brüdern an einer unmittelbar 
gegenüberliegenden Straßensituation. Die 
angemessene Reaktion des nicht unmittelbar 
angrenzenden neuen Gebäudes auf St. 
Ulrici-Brüdern mit dem deutlichen Rück-
sprung der Geschosse 4 und 5 im südöstli-
chen Bereich ist in der Anlage 2.02 zu sehen. 
Diese Brüstungshöhe von ca. 17,5 m nimmt 
die Höhe der das Straßenbild entscheidend 
mitbestimmenden Erker der Bebauung 
„Meinhardshof“ auf und bildet einen ange-
messenen räumlichen Abschluss des Kir-
chenvorplatzes. 
 
Materialität 
Die Materialität des Gebäudes entspringt 
einer zeitgemäßen baukulturellen Architek-
turauffassung und fügt sich durchaus in das 
Umfeld ein. Ein andersartiges Material ist 
nicht per se Hinderungsgrund einer Einfü-
gung in den stadträumlichen Kontext. Die 
Ablesbarkeit verschiedener Epochen kann 
und soll sich auch in der Wahl der Materialien 
abbilden, dies geschieht hier in harmonischer 
Koexistenz. 
Die angeführte Heterogenität von Ziegel, 
Putz und Glas lässt zudem weitere vorkom-
mende Materialien außer Acht, beispielswei-
se die Werkstein-Fassadenverkleidung der 
Ärztekammer. Das Gebiet verträgt durchaus 
auch einen Sandstein, dessen Farbigkeit sich 
im Quartier wiederfindet. 
 
Werbeanlagen 
Die Werbeanlagen sind in ihrer einheitlichen 
und im Gesamtbild untergeordneten Erschei-
nung in den horizontalen Bändern auch im 
Hinblick auf nachbarliche Belange als nicht 
störend zu bezeichnen. 
 
Die zulässige Werbeanlage für bewegte Bil-
der ist aus städtebaulicher Sicht möglich. 
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Innenstadtbereich ist geprägt durch Ziegel-, 
Putz- und Glasfassaden. Das geplante Mate-
rial Sandsteinplatten ist in diesem Material-
kanon fremd.  
 
Mit der überzogenen Gebäudehöhe, der 
Großmaßstäblichkeit und der Art der Fassa-
dengestaltung wird ein Solitärbaukörper er-
zeugt. An diesem städtebaulich anspruchs-
vollen Standort ist jedoch eine maßstäbliche 
Einbindung und Einfügung in das Umfeld 
erforderlich. 
 
Durch eine Reduzierung der Verkehrsflächen 
und straffere Gestaltung der Einmündung der 
Straße Hintern Brüdern in die Gördelinger 
Straße können den Erdgeschoßnutzungen 
des Projekts öffentlich nutzbare Freiflächen 
zugeordnet werden. Damit würde der Verlust 
der Grünfläche vor der ehemaligen Stadtbü-
cherei ein wenig ausgeglichen. 
 
Das Konzept der Werbeanlagen bedarf drin-
gend einer Überarbeitung. Anordnung und 
Dimensionierung müssen mit Rücksicht auf 
nachbarliche Belange gänzlich neu bedacht 
werden. Insbesondere werden durch die ge-
plante großflächige Werbeanlage mit ihren 
Auswirkungen auf die Petrikirche städtebauli-
che Spannungen programmiert.  
 
Aus ökologischen Gründen und wegen der 
guten Anbindung des Standorts an den 
ÖPNV sollte die Anzahl der nachzuweisen-
den PKW-Stellplätze begrenzt und nur für 
Bewohner, Geschäfts-und Praxisinhaber ge-
fordert und zugelassen werden. Besucher-
stellplätze sollten wegen ihrer Belastungen 
der Innenstadt zugunsten von Park-and-Ride-
Anlagen abgelöst werden. 
 
Zusammenfassend bedarf der städtebauliche 
Entwurf des Projektes einer intensiven weite-
ren Bearbeitung auf der Grundlage einer 
Stadtbilduntersuchung am Stadtmodell und 
zeichnerischen Darstellungen der Bezüge zur 
Umgebung.  
 
2. Baugestalterische Aspekte 
Die geplante Überschreitung der maximal 
zulässigen Höhe von 25.10 m um weitere 
3,00 m durch technische Anlagen ist sehr 
bedenklich (vgl. Schlosscarree). Mit dem 
Aufbau der technischen Anlage auf dem 
Dach wird die Wirkung eines weiteren Voll-
geschosses entstehen, das trotz Abstand zur 
Attika aus Fußgängerperspektive wahrge-
nommen wird. 


Gleichwohl wird die Planung einer solchen 
Anlage gemäß § 49 NBauO im Rahmen ei-
nes Baugenehmigungsverfahrens gesondert 
zu beurteilen sein, hierbei wird auch der Im-
missionsschutz für benachbarte Gebäude 
thematisiert. 
 
Straßenverlauf 
Der Straßenverlauf ist im Planungsprozess 
mit den zuständigen Stellen der Stadt Braun-
schweig abgestimmt und stellt die unter Be-
achtung der Besitzverhältnisse und verkehrs-
technischen Belange optimale Gestaltung der 
Außenflächen dar. Auch die mittelfristige Pla-
nung der Regionalbahn bleibt durch diese 
Gestaltung realisierbar. 
 
Stellplätze 
Die 87 Stellplätze entsprechen der Anzahl 
der gemäß der geltenden Bestimmung 
(§ 47 NBauO) notwendigen Stellplätze. Hierin 
sind auch notwendige Besucherstellplätze für 
das Objekt enthalten. Die Ablösung der 
Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen ist 
kein generelles stadtplanerisches Ziel der 
Stadt Braunschweig. 
 
Baugestaltung 
Die Dachaufbauten wurden hinsichtlich ihrer 
Sichtbarkeit durch mehrere Visualisierungen 
überprüft. Diese stellen dar, dass eine Sicht-
barkeit aus Fußgängersichthöhe erst ab ei-
nem Abstand von über 200 m vom Gebäude 
eintritt. Dies ist örtlich nur westlich des 
Radeklints entlang der Celler Straße möglich 
und vertretbar. Eine bedenkliche Überhöhung 
des Gebäudes durch die technisch notwendi-
gen Dachaufbauten ist somit nicht zu be-
fürchten.  
 
Eine Anschlussbebauung an das Gebäude 
Hintern Brüdern 25 wurde im Rahmen des 
Projektverlaufes geprüft. Hierbei wurden 
auch die Versorgungsträger eingebunden. 
Umfangreiche Leitungsführungen entlang des 
Gebäudes verhindern unter den gegebenen 
Umständen die Realisierung einer An-
schlussbebauung an das Gebäude Hintern 
Brüdern 25. 
 
Zusammenfassung 
Die Notwendigkeit einer Überarbeitung wird 
nicht gesehen, da das Projekt in einem inten-
siven diskursiven Abstimmungsprozess mit 
unterschiedlichsten Beteiligten und deren 
planerischen Schwerpunkten entwickelt und 
optimiert wurde. Hierbei wurden die in dieser 
Stellungnahme angeführten Punkte, insbe-
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Durch die eingeschossige Bebauung an der 
Straße Hinter Brüdern mit ihren nur dienen-
den Funktionen fehlt dem Straßenraum eine 
Raumbegrenzung mit lebendigen Nutzungen. 
Hierdurch und durch die Erschließungs-und 
Anlieferfuge wird die städtebaulich uner-
wünschte Solitärsteilung des Neubaus be-
tont. Der Anschluss des Neubaus an das 
Bestandsgebäude bedarf dringend einer 
Überarbeitung. 
 
Wir bitten, die dargestellten Aspekte zu be-
rücksichtigen und den Vorhabenbezogenen 
B-Plan IN 230 entsprechend zu überarbeiten, 
damit das Vorhaben einen Architektur-
Baustein darstellt, der sich harmonisch in das 
Stadtbild einfügt und es bereichert. 


sondere auch die Einbindung in das Stadt-
bild, ausführlich thematisiert und unter Be-
achtung aller Bedürfnisse und Randbedin-
gungen erarbeitet. Dies schließt alternative 
Bebauungen an dieser nicht aus. Allerdings 
sind keine Gesichtspunkte erkennbar, die 
eine andere Bauform, z.B. nach den vorge-
schlagenen Bedingungen der Einwender, 
zwingend einfordern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung  
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 





